Die Faszination des Staates und die historische Praxis.
Zur Beschreibung von Herrschaftsbeziehungen jenseits teleologischer und
dualistischer Begriffshildungen

MARKUS MEUMANN UND RALF PROVE

Die Auflésung des Problems, wie es moglich ware, dal
Deutschland kein Staat sei und doch ein Staat sei, ergibt
sich (dadurch) sehr leicht, daf3 es ein Staat ist in Gedan-
ken und kein Staat in der Wirklichkeit, dall Formalitat
und Realitét sich trennt, die leere Formalitat dem Staat,
die Realitat aber dem Nichtsein des Staates zugehort.
(Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1801/02)*

Unter den groBen historiographischen Meistererzdhlungen des 19. Jahrhunderts ist die
vom Staat ganz unzweifelhaft die erfolgreichste.? Herrschaftsbeziehungen werden in
Politik- und Geschichtswissenschaften bis heute vorwiegend in die Gussform des
Staatsbegriffs gebracht und nahezu ausschlieBlich in dieser beschrieben, kategorisiert
und somit begreifbar gemacht. Fast scheint es, als stiinde keine andere adéquate Be-
grifflichkeit zur Verfugung, um Herrschaftsverhaltnisse und die Ausubung von Macht
in komplexen Strukturen von Gruppen oder Gesellschaften zu beschreiben oder Uber-
haupt nur zu verstehen®, wenngleich dazu immer wieder Anlaufe unternommen wor-
den sind und durchaus auch alternative Begriffsvorschldage vorliegen.

Historiker und historisch arbeitende Politologen und Staatsrechtler, die sich fur die
Ordnung und die Regeln menschlicher Gemeinschaften in vergangenen Zeiten interes-
sieren, bedienen sich bei ihrer Arbeit zwangslaufig des ihnen in ihrem eigenen situati-
ven Kontext zur Verfligung stehenden und von diesem gepréagten Begriffsinventars.
Dies hat unweigerlich zur Folge, dass sie bei ihren Forschungen vorwiegend zu sol-
chen Ergebnissen gelangen, die durch das bereits vor dem Forschungsprozess fest ste-
hende begriffliche Instrumentarium begiinstigt werden, wéhrend abweichende Befun-
de, die sich mittels der vorhandenen Begrifflichkeit nicht oder nur unzureichend be-

! Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Die Verfassung des Deutschen Reiches, hrsg. von Georg Mollat,
Stuttgart 1935, S. 46.

2 Vgl. Matthias Middell u. a., Sinnstiftung und Systemlegitimation durch historisches Erzahlen. U-
berlegungen zu Funktionsmechanismen von Reprasentationen des Vergangenen, in: dies. (Hrsg.),
Comparativ 10 (2000), Heft 2: Zugéange zu historischen Meistererzéhlungen, S. 7-35.

¥ Vgl. dazu Hans Boldt u. a., Staat und Souverénitét, in: Otto Brunner u. a. (Hrsg.), Geschichtliche
Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, 8 Bde, Stutt-
gart 1972-1997, hier Bd. 6, 1990, S. 1-154.
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schreiben lassen, tendenziell leichter gewichtet oder ignoriert werden. Anders gespro-
chen: der (stets zeit- und kontextgebundene) Begriff kreiert den Befund — ein grundle-
gendes und letztlich auch nie ganzlich zu tGberwindendes Erkenntnisproblem, das His-
toriker zudem mit Wissenschaftlern anderer Disziplinen teilen. Die Einsicht in diese
Zusammenhénge hat in der Geschichtswissenschaft seit den 1960er Jahren die metho-
disch-reflexive Kritik in zunehmendem Mal} von den Quellen auf die Begriffe gelenkt
und zuletzt einer epistemologisch orientierten Wissenschaftsgeschichte Auftrieb gege-
ben.*

Freilich sind Historiker nicht nur grundsétzlich mit dem skizzierten heuristischen
Problem konfrontiert - nicht selten tragen sie selbst durch problematische Begriffshil-
dungen aktiv zu dessen Verstarkung bei, gehoren zu den erfindungsreichsten Schop-
fern suggestiver Beschreibungskategorien. Ob der Personenverbandsstaat® oder der
Lehnstaat® des Mittelalters, der Halbstaat’, der Konfessionsstaat® oder der Fi-
nanzstaat® des 16., der frilhmoderne Firstenstaat® des 17. oder der Militar- und
Beamtenstaat™ des 18. Jahrhunderts, um nur willkdirlich einige Beispiele zu nennen —
immer werden nur vordergriindig begriffliche Neupragungen in die Forschung einge-
fihrt. Im Kern handelt es sich jedoch durchweg um Varianten eines ubiquitdren
Staatsbegriffes, der letztlich auf die Vorstellungswelten und Wertesysteme des 19.
Jahrhunderts zurlickgeht.*

Zwar versuchten bereits Autoren der friheren Neuzeit wie Machiavelli, Hobbes,
Bodin, Locke, Pufendorf und andere, allgemeingultige Aussagen (ber den ,,Staat” zu

Als Meilenstein dieses methodenkritischen Paradigmenwechsels gilt das von Otto Brunner, Werner
Conze und Reinhart Koselleck herausgegebene Lexikon Geschichtliche Grundbegriffe (1972—
1997). Freilich hindern der durchweg ausladende Umfang und die hochgradige Verastelung der
meisten Artikel die Historiker in der praktischen Forschung daran, einen ahnlich differenzierten
Umgang mit ihren Arbeitsbegriffen zu pflegen oder auch nur deren Bedeutungswandel nachzuvoll-
ziehen. Zu den methodischen Schwierigkeiten der Begriffsgeschichte vgl. Hans Erich Bédeker
(Hrsg.), Begriffsgeschichte, Diskursgeschichte, Metapherngeschichte, Géttingen 2002.

Theodor Mayer, Der Staat der Herzoge von Z&hringen [1935], in: ders. (Hrsg.), Mittelalterliche
Studien. Gesammelte Aufsatze, Lindau u. a. 1958, S. 350-365; Theodor Mayer, Die Ausbildung der
Grundlagen des modernen deutschen Staates im hohen Mittelalter, in: Historische Zeitschrift 159
(1939), S. 457-487. Vgl. dazu auch Gerd Althoff, Verwandte, Freunde und Getreue, Darmstadt
1990, S. 5-7.

Otto Hintze, Staatenbildung und Verfassungsentwicklung [1902], in: Gerhard Oestreich (Hrsg.),
Staat und Verfassung, Gottingen 1962, S. 34-51, hier S. 35.

Johannes Kunisch, Absolutismus. Européische Geschichte vom Westfalischen Frieden bis zur Kri-
se des Ancien Régime, Gottingen 1986, 2. Aufl. 1999, S. 85.

® Heinz Schilling, H6fe und Allianzen. Deutschland 1648-1763, Berlin 1994, S. 140.

Gerhard Oestreich, Verfassungsgeschichte vom Ende des Mittelalters bis zum Ende des alten Rei-
ches, Miinchen 1986 (Original Stuttgart 1970), S. 15.

10" vgl. Schilling, Hofe und Allianzen (wie Anm. 8), S. 139 f.

11 Otto Hintze, Die Hohenzollern und ihr Werk, Berlin 1915, S. 280.

12 Vgl. dazu Reinhard Blankner, ,,Absolutismus* und ,,frihmoderner Staat“. Probleme und Perspekti-
ven der Forschung, in: Rudolf Vierhaus (Hrsg.), Friihe Neuzeit — Friihe Moderne. Studien zur Viel-
schichtigkeit von Ubergangsprozessen, Géttingen 1992, S. 48-74, hier S. 55-59.
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treffen; sie bedienten sich dabei allerdings der zeitgendssischen Begrifflichkeit wie
,Ies publica® oder ,,Reich* bzw. ,,Reichs-Staat* und machten aus der Gegenwartigkeit
ihrer Einsichten und deren Abhéangigkeit von aktuellen politischen Ereignissen und
personlicher Lebenserfahrung kein Hehl (Bodin, Hobbes).** Dagegen begriff sich das
19. Jahrhundert selbst als Vollendung der Menschheitsentwicklung. Voraussetzung
dafiir war ein zugleich sékulares wie auch heilsgeschichtlich fundiertes Geschichtsver-
standnis: erst die Einflhrung einer teleologischen Perspektive, die die Zeitgenossen
glauben lieR, sie seien endlich auf der Zielgeraden des nunmehr verweltlichten histori-
schen Prozesses angelangt, erlaubte es, die Erscheinungsformen friiherer historischer
Epochen als Vorstufen der eigenen Entwicklung zu sehen.™* Gerade weil sich das 19.
Jahrhundert also geschichtlich herleitete, leugnete es — wie die sich als modern verste-
hende Neuzeit insgesamt — tendenziell die eigene Historizitat.” Eben darin aber liegt
die weit Uber das oben beschriebene grundsatzliche Problem wissenschaftlicher Beg-
riffsbildung hinaus weisende Suggestivitat der Denkfiguren des 19. Jahrhunderts und
der von diesen abgeleiteten Begrifflichkeit, die vielfach bis heute unser Denken und
Schreiben (ber geschichtliche Zusammenhénge pragen': Sie implizieren durchweg
einen geradlinigen, gleichermalien sinnhaltigen wie erkennbaren historischen Verlauf,
was auch in den vielfaltigen, stets Zielgerichtetheit suggerierenden ,,-ismen* des 109.

3 Boldt u. a., Staat und Souveranitat (wie Anm. 3), S. 12-18; Wolfgang Reinhard, Geschichte der
Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfangen bis zur Ge-
genwart, Mlnchen 1999, S. 106-124.

Zur heilsgeschichtlichen Grundstruktur der Geschichtsphilosophie des 19. Jahrhunderts siehe aus-
fuhrlich Karl Lowith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen, 4. Aufl., Stuttgart 1961, und Wilhelm
Kamlah, Utopie, Eschatologie, Geschichtsteleologie. Kritische Untersuchungen zum Ursprung und
zum futurischen Denken der Neuzeit, Mannheim u. a. 1969. Zur Wiederbelebung der Lehre Joa-
chims von Fiore von den drei Zeitaltern bei Schelling siehe Wilhelm Schmidt-Biggemann, Philo-
sophia perennis. Historische Umrisse abendl@ndischer Spiritualitat in Antike, Mittelalter und Frii-
her Neuzeit, Frankfurt/M. 1998, S. 702-733. Zur Aktualitat teleologischer Geschichtsvorstellungen
vgl. Alexander Demandt, Endzeit-Prophetien, in: ders., Zeit und Unzeit. Geschichtsphilosophische
Essays, Koln u. a. 2002, S. 230-239, bes. S. 234 f., sowie Markus Meumann, Zurick in die Endzeit,
oder: Ist die Moderne das Tausendjahrige Reich Christi? Beobachtungen zum Verhéltnis von heils-
geschichtlicher und sakularer Zukunftserwartung in der Neuzeit, in: Zeitschrift fir Geschichtswis-
senschaft 52 (2004), S. 407-425.

Dies zeigt sich bereits daran, dass allein sprachlich keine Vorstellung einer geschichtlichen Zukunft
nach der Moderne zur Verfligung steht. Der Begriff ,,Postmoderne”, der diese Leerstelle eine Zeit-
lang zu fullen schien, ist indes nur eine Scheinldsung, da er nur im Bezug auf die Moderne denkbar
ist und nun seinerseits nicht ablésbar scheint, es sei denn durch eine ,,Post-Postmoderne®. Siehe da-
zu Alice Pechriggl, Postmoderne als Epoche in der Moderne? Zur Dialektik von Nachtréglichkeit
und programmatischer Antizipation einer un/mdglichen Epochalisierung, in: Wiener Zeitschrift zur
Geschichte der Neuzeit 2/2001 (NeuZeit, hrsg. von Brigitta Baader-Zaar und Christa Hammerle),
S. 79-95. Zum Selbstverstandnis der Neuzeit siehe Reinhart Koselleck, Wie neu ist die Neuzeit?,
in: ders., Zeitschichten. Studien zur Historik, Frankfurt/M. 2000, S. 225-239, sowie zur Enthistori-
sierung Alexander Demandt, Geschichtslosigkeit, in: ders., Zeit und Unzeit (wie Anm. 14), S. 190-
212.

Siehe dazu Manfred Hettling, Geschichte als Lehrmeisterin der “Personlichkeit*?, in: Werner Frei-
tag (Hrsg.), Halle und die deutsche Geschichtswissenschaft um 1900, Halle 2002, S. 65-77.
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Jahrhunderts zum Ausdruck kommt, am deutlichsten vielleicht beim Kommunismus
Marx-Engelscher Pragung.*’

Im Falle des Staatsbegriffes erlaubte es dessen idealtypische bzw. heilsgeschichtli-
che Aufladung den durchweg staatsnahen Historikern und Staatsrechtlern des 19.
Jahrhunderts nicht nur, die eigene Staatsform als abschlieRende Stufe der historischen
Entwicklung zu deklarieren — und damit auch politisch zu legitimieren —, sondern sie
auch als interpretatorisches Leitbild flr friihere Phasen des historischen Entwicklungs-
prozesses wie auch fir dessen weiteren Verlauf in alle Zukunft festzuschreiben.'® Auf
diese Weise pragten die Implikationen des 19. Jahrhunderts das Staatsverstandnis nicht
nur retrospektiv, sondern gleich auch fiir die Zukunft — und damit bis weit in das 20.
Jahrhundert auch die Sicht der Nachgeborenen auf die Gesamtheit ihrer eigenen Ver-
gangenheit, mochte diese nun zeitlich vor oder nach dem 19. Jahrhundert liegen.

Erst durch die Abkehr vom Staat als historischem Subjekt, die angesichts der nega-
tiven Erfahrungen mit Diktatur und Weltkrieg und unter dem Einfluss der breiten Bir-
gerrechtsbewegung in der westlichen Welt seit den spaten 1960er Jahren auch in der
deutschen Geschichtswissenschaft allméhlich vollzogen wurde, erschien es Gberhaupt
denkbar, Herrschaftsbeziehungen in anderen Kategorien wahrzunehmen — eine Ent-
wicklung, die mit dem sich ankiindigenden Ende des 20. Jahrhunderts, der Uberwin-
dung des ebenfalls in Ideologien des 19. Jahrhunderts wurzelnden weltpolitischen Du-
alismus und der damit einhergehenden Ubertragung von Souveranitat an Gberstaatliche
Organisationen betrachtlichen Auftrieb erhalten hat.” Ein Beispiel flr diesen zundchst
nur zogerlich einsetzenden Prozess ist die in den letzten Jahrzehnten Schritt fur Schritt
erfolgte Neubewertung des Heiligen Rémischen Reiches Deutscher Nation, das von
der Mehrzahl der Historiker nicht langer als defizitares Staatswesen, sondern vielmehr
als Uberstaatliche Organisationsform verstanden wird und damit aus den Bedurfnissen
unserer aktuellen Zeit heraus eine tberwiegend positive Wiirdigung erfahrt.?* Uber-

7 Die heilsgeschichtlich-teleologische Struktur des Kommunismus betont auch Demandt, Endzeit-
Prophetien (wie Anm. 14), S. 235.

Die heilsgeschichtliche Fundierung des Staates geht insbesondere auf Hegel zuriick, vgl. Georges
Minois, Geschichte der Zukunft: Orakel, Prophezeiungen, Utopien, Prognosen, Diisseldorf u. a.
1998, S. 533-537, sowie Boldt u. a., Staat und Souverénitat (wie Anm. 3), S. 31-40. Eine weitere
religiose Aufladung erfuhr der Staatsbegriff dann bei den sogenannten Linkshegelianern von Feu-
erbach bis Marx, vgl. ebd., S. 41 ff.

Vgl. dazu Heinhard Steiger, Geht das Zeitalter des souverdnen Staates zu Ende?, in: Der Staat 41
(2002), S. 331-357. Ansatzweise auch schon Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt (wie Anm. 13),
S. 61.

Siehe dazu Heinz Duchhardt, Perspektivenwechsel. Das Alte Reich als politischer Organismus, in:
Historische Zeitschrift 268 (1999), S. 673-680; Anton Schindling, Kaiser, Reich und Reichsverfas-
sung 1648-1806. Das neue Bild vom Alten Reich, in: Olaf Asbach u. a. (Hrsg.), Altes Reich,
Frankreich und Europa. Politische, philosophische und historische Aspekte des franzdsischen
Deutschlandbildes im 17. und 18. Jahrhundert, Berlin 2001, S. 25-54. Den aktuellen Forschungs-
stand rekapituliert auch Matthias Schnettger (Hrsg.), Imperium Romanum — Irregulare Corpus —
Teutscher Reichs-Staat: das Alte Reich im Verstdndnis der Zeitgenossen und der Historiographie,
Mainz 2002.
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haupt hat die zunehmende Infragestellung des Staatsbegriffs in den vergangenen 20
Jahren gerade fir die friihe Neuzeit eine Reihe von Befunden zu Tage gefordert, ange-
sichts derer sich die Herrschaftsbeziehungen dieser riickblickend einseitig entweder als
»Ancien Regime* oder aber als ,,Frihe Moderne* verstandenen Epoche nicht mehr
oder doch nur unzureichend mit der herkdmmlichen, am Staatsverstandnis des 19.
Jahrhunderts orientierten Begrifflichkeit beschreiben lassen. SchlielRlich liegen neuer-
dings erste Anregungen fir alternative Beschreibungskategorien vor, die sich aller-
dings noch nicht verfestigt haben und — so unsere These — erst noch etablieren missen
bzw. einer Erprobungs- oder Experimentierphase bedirfen, wozu im folgenden einige
Uberlegungen vorgestellt werden.

Dass die Diskussion Uber die adaquate Beschreibung friihneuzeitlicher Herrschafts-
beziehungen an Fahrt gewinnt und somit einer n&heren Einlassung wert ist, zeigen
eindrucksvoll zwei wissenschaftliche Debatten, die unlangst mit Vehemenz und teils
auch personlicher Scharfe geflihrt wurden: der Streit zwischen Wolfgang Reinhard und
Heinz Schilling auf der einen und Georg Schmidt auf der anderen Seite um den Staats-
charakter des 1806 untergegangenen Heiligen Rémischen Reiches*, der einen inhaltli-
chen Vorlauf in der Auseinandersetzung um die politische Bedeutung des Westféli-
schen Friedens hatte?, sowie die schon seit Mitte der 1990er Jahre sehr viel breiter
gefiihrte Debatte um den sogenannten ,,Absolutismus®, die nach Deutschland nun auch
Frankreich und Osterreich erfasst hat.?* Dass letztere nun ihrerseits erst jingst noch
einmal an Zuspitzung gewonnen hat, nachdem der Absolutismusbegriff schon Mitte
der 1990er Jahre zu Grabe getragen schien, zeigt noch einmal in aller Deutlichkeit, wie
schwer es fallt, sich von den hergebrachten Beschreibungskategorien und liebgewor-

2! Georg Schmidt, Geschichte des Alten Reiches. Staat und Nation in der Frithen Neuzeit 1495-1806,
Minchen 1999; Heinz Schilling, Reichs-Staat und frihneuzeitliche Nation der Deutschen oder
teilmodernisiertes Reichssystem. Uberlegungen zu Charakter und Aktualitit des Alten Reiches, in:
Historische Zeitschrift 272 (2001), S. 377-395; Wolfgang Reinhard, Frihmoderner Staat und deut-
sches Monstrum. Die Entstehung des modernen Staates und das Alte Reich, in: Zeitschrift fur his-
torische Forschung 29 (2002), S. 338-357. Eine Darstellung der Positionen sowie weiterfiihrende
Debatten versammelt jetzt der Band von Schnettger, Imperium Romanum (wie Anm. 20).

Martin Tabatschek, Wieviel tragen Superlative zum historischen Erkenntnisfortschritt bei? Anmer-
kungen zum Beitrag von Johannes Burkhardt ”Das groRte Friedenswerk der Neuzeit”. Der westfa-
lische Frieden in neuer Perspektive (GWU 10/98), in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht
50 (1999), S. 740-747; Paul Minch, 1648 — Notwendige Nachfragen, in: Zeitschrift fir Ge-
schichtswissenschaft 47 (1999), S. 329-333; Johannes Burkhardt, Uber das Recht der Friihen Neu-
zeit, politisch interessant zu sein. Eine Antwort an Martin Tabaczek und Paul Minch, in: Geschich-
te in Wissenschaft und Unterricht 50 (1999), S. 748-756.

Zum Stand der Debatte in Deutschland siehe weiter unten. Zu Frankreich Fanny Cosandey, Robert
Descimon, L absolutisme en France. Histoire et historiographie, Paris 2002; zu England Peter Wil-
son, Absolutism in Central Europe, London 2000; am Beispiel der Habsburgermonarchie hat im
Februar 2003 eine Tagung die Leistungen und Grenzen des Absolutismus-Paradigmas einer Revi-
sion unterzogen, vgl. dazu den uber die Mailinglist H-Soz-u-Kult versendeten Tagungsbericht von
Alexander Schunka vom 10. Februar 2003 (dokumentiert unter http://hsozkult.geschichte.hu-
berlin.de/tagungsberichte/id=185, 2. Februar 2004).
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23



16 Markus Meumann / Ralf Prove

denen Denkweisen zu verabschieden.? Es reicht daher nicht, diese einfach beiseite zu
schieben. Vielmehr werden sich Geschichtswissenschaftler auch dann weiterhin mit
den Uberkommenen Begriffen auseinandersetzen mussen, wenn sie gerade nicht an
ihnen festhalten wollen. Schlie3lich haben auch Historikerinnen und Historiker der
jungeren Generation in der Regel ihre wissenschaftliche Formation im Koordinaten-
system der im 19. Jahrhundert entwickelten Begriffe sowie der damit verbundenen
geschichtsphilosophischen Grundannahmen erhalten und sich ihr Faktenwissen auf der
Basis von Handbiichern erarbeitet, die ganz den daraus abgeleiteten Periodisierungs-
schemata verpflichtet waren. Die Uberkommenen Denkmodelle des 19. Jahrhunderts
konsequent zu historisieren und sich ihre Entstehungsbedingungen vor Augen zu fiih-
ren, ist daher geradezu die VVoraussetzung jedes Versuchs, zu neuen Beschreibungska-
tegorien zu gelangen.

Die Denkfigur des Staates scheint tief in der westlichen Tradition verwurzelt®: Als
Staatsdenker werden von der Antike Uber das Mittelalter und die Renaissance bis hin
zur Aufklarung unterschiedlichste Autoren, die sich mit der Ordnung menschlichen
Zusammenlebens beschéftigen, in Anspruch genommen.?® Damit einhergehend wird
anhand der jeweiligen konkreten Erfahrungskontexte dieser Autoren eine Traditionsli-
nie vermeintlich existenter Staatsfriih- oder -vorformen von der antiken Polis Uber die
mittelalterliche res publica christiana bis hin zu den Nationalstaaten des 19. Jahrhun-
derts gezogen und im ndchsten Schritt auf andere Epochen und sogar Kulturen Gber-
tragen.” Dabei ist es kein Zufall, dass gerade in der deutschsprachigen Publizistik der
Staatsbegriff dominiert, wéhrend beispielsweise im britischen Kontext gleichwertige
Begriffe wie ,,constitution* und ,,law* im Vordergrund stehen.”® Vielmehr ist der Sie-

24 Zur Auseinandersetzung um den Absolutismusbegriff siehe unten. Uber die Beharrungskrafte in
der Wissenschaft und die diesbeziiglichen Motivationen sind eigene Untersuchungen angestellt
worden. Einige zwar etwas polemische, gleichwohl bedenkenswerte Anhaltspunkte gibt Peter
Schattler, Wer hat Angst vor dem ,linguistic turn“?, in: Geschichte und Gesellschaft 23 (1997), S.
134-151, hier S. 146 ff.; dort auch weitere Literaturhinweise.

»Europa hat den Staat erfunden®. Wolfgang Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt (wie Anm. 13),
S. 15.

Ernst von Hippel, Staatsdenker der Antike, Diisseldorf 1957; ders., Bacon und Goethe als Staats-
denker, Freiburg/Brsg. 1941; Michael Stolleis (Hrsg.), Staatsdenker in der frihen Neuzeit, Frank-
furt/M. 1977, 3. Aufl., Minchen 1995; zuletzt Staatsdenker der Moderne: Klassikertexte von Ma-
chiavelli bis Max Weber. Mit Einfiihrungen hrsg. von Rudolf Weber-Fas, Tubingen 2003.

Vgl. Alexander Gallus, Eberhard Jesse (Hrsg.), Staatsformen. Modelle politischer Ordnung von der
Antike bis zur Gegenwart. Ein Handbuch, Kéln u. a. 2004. Als Ablagerung der Forschungsent-
wicklung Kritisiert Ernst Schubert die Ubertragung des Staatsbegriffs auf das Hoch- und Spatmittel-
alter. Vgl. Ernst Schubert, Firstliche Herrschaft und Territorium im spaten Mittelalter, Miinchen
1996, S. 52-61.

28 vgl. nur John G. A. Pocock, The Ancient Constitution and the Feudal Law: A Study of English
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geszug des Staatsbegriffs auf das Engste mit den politischen Entwicklungen im Heili-
gen ROmischen Reich des ausgehenden 18. Jahrhunderts bzw. in dessen Nachfolge-
staaten des frithen 19. Jahrhunderts verknupft. Bezeichnete der Begriff ,,Staat* bis weit
in das 18. Jahrhundert hinein generell das ,,gemeine Wesen* oder die Regierungsform
und besall somit Uberwiegend standische Implikationen® — nur so ist wohl auch die
Rede vom ,,Reichs-Staat” im 18. Jahrhundert zu verstehen®* —, schuf spatestens die
Auflosung des Reiches im Jahr 1806 das Bedurfnis, das entstandene VVakuum sowohl
begrifflich wie auch realiter nach dem Vorbild der westeuropéischen Nationalstaaten,
insbesondere Frankreichs, zu fullen. In der Folge wurden die eigene historische Ent-
wicklung und die aus dieser hervorgegangenen Rechtsform — das Reich mit seinen
Institutionen und Einzelterritorien — am Beispiel des machtpolitisch augenscheinlich
so viel erfolgreicheren Nachbarlandes gemessen und folglich zunehmend als riickstén-
dig und defizitar empfunden.* Dagegen wurde die Vorstellung des ,,souveranen Staa-
tes“ zur idealen Zielkategorie erhoben, oder, um es mit den Worten Reinhart Kosel-
lecks zu formulieren:
Um 1800 herum gewinnt ,,Staat** eine Monopolstellung und einen Ausschliel3-
lichkeitsanspruch, der fast alle standischen Konnotationen verschluckt. Jetzt
lauft die Geschichte unseres Begriffs durch eine Duse, die alle Bedeutungen zum
,»otaat schlechthin® kondensiert. ,,Staat* wird als ,,moderner Staat* auf seinen
neuen Begriff gebracht; er wird zum Handlungssubjekt mit eigenem Willen, zur
real gesetzten grofien Personlichkeit, zum Organismus, auch zur Organisation,
in denen die Gesellschaft als Staatsvolk aufgeht.*
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts verengte sich die verfassungspolitische Diskussion
ein weiteres Mal auf den monistischen, ganz am monarchischen Prinzip orientierten

Historical Thought in the Seventeenth Century, 2. Aufl., Cambridge 1987; J. A. W. Gunn, Eight-
eenth-Century Britain. In Search of the State and Finding the Quarter Sessions, in: John Brewer,
Eckart Hellmuth (Hrsg.), Rethinking Leviathan. The Eighteenth-Century State in Britain and Ger-
many, Oxford 1999, S. 99-125.

Boldt u. a., Staat und Souveranitat (wie Anm. 3), S. 18-25; Johann Heinrich Zedler, Grof3es voll-
stdndiges Universal-Lexikon aller Wissenschaften und Kiinste, 64 Bde und 4 Supplementbénde,
Leipzig 1732-1754, hier Bd. 39, 1744, Sp. 639, Staat. Entsprechend finden sich Ableitungen wie
»Militair-“ oder ,,Civil“-Staat, vgl. ebd., Sp. 639 f.

% Jakob Karl Spener, Teutscher Reichs- und Firsten-Staat (...), Halle 1718-1720; Jacob Paul von
Gundling, Geschichten und Thaten Kayser Conrads des Dritten aus dem Geschlecht der Hertzogen
in Schwaben: Wobey zugleich kirtzlich Der Teutsche Reichs-Staat zu Zeiten dieses Kaysers bey-
gefiiret wird (...), Halle 1720; Christian Heinrich Krebs, Teutscher Reichs-Staat, oder Grund-
Verfassung Des Heil. Romischen Reichs: wie selbige die Reichs-gesetze und geschichte, inson-
derheit die daraus erwachsende observanz und gegenwartige Praxis, an die hand geben (...), Frank-
furt/M. u. a. 1738. Vgl. auch Reinhard, Frihmoderner Staat und deutsches Monstrum (wie Anm.
21), S. 343, sowie Wolfgang Burgdorf, ,,Das Reich geht mich nichts an“. Goethes Gotz von Berli-
chingen, das Reich und die Reichspublizistik, in: Schnettger, Imperium Romanum (wie Anm. 20),
S. 27-52.

Eike Wolgast, Die Sicht des Alten Reiches bei Treitschke und Erdmannsdorffer, in: Schnettger,
Imperium Romanum (wie Anm. 20), S. 169-188.

Reinhart Koselleck, Einleitung zu: Boldt u. a., Staat und Souverénitat (wie Anm. 3), S. 1-4, S. 2.
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Staatsbegriff franzdsischer Pragung.® Zunéchst aus der politischen Legitimation nach
dem Wiener Kongress und dann noch einmal nach der missgliickten Revolution von
1848 entstanden, wurde dieses zugespitzte Staatsverstandnis nun in den Dienst des
preulischen Staates Bismarckscher Pragung gestellt. Am politisch-militarischen Sie-
geszug Preuflens in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts schienen diese Staats-
Vorstellungen in kongenialer Weise ihre reale Entsprechung zu finden; aktuelle politi-
sche Sehnsiichte konnten sich daran ebenso kristallisieren wie der Wunsch nach histo-
rischer Legitimation. So wurde mit Blick auf die Reichsgrindung 1871 PreuRens
»deutscher Beruf* beschworen und zugleich ruckwaérts eine seit Beginn der frihen
Neuzeit darauf unausweichlich zulaufende Erfolgsgeschichte konstruiert.* Historiker
wie Johann Gustav Droysen, Reinhold Koser, Heinrich von Sybel, Max Duncker oder
Heinrich von Treitschke, die zum Teil als offizielle Historiographen des preuf3ischen
Staates oder als Generaldirektoren der Preullischen Staatsarchive unmittelbar mit dem
preuflSischen Herrscherhaus verknupft waren, besalen zusammen mit ihren Schilern
bald das Deutungsmonopol im Kaiserreich. Das Netzwerk der borussisch-
kleindeutschen Schule funktionierte so gut, dass andere Meinungen, etwa von Histori-
kern, die die groRdeutsch-katholische Sache und/oder ein eher konstitutionalistisches
Staatsverstandnis vertraten, marginalisiert werden konnten.* So avancierte der von
Treitschke apostrophierte Machtstaat schlieRlich zum Leitbegriff der verfassungsge-
schichtlichen Forschung.*

Zugleich teilte sich die Verfassungsgeschichte durch die fortschreitende Differen-
zierung der Fachwissenschaften in eine historische und eine systematische Richtung
auf.®” Erstere wandte sich fortan vor allem der unmittelbaren Vorgeschichte des 19.
Jahrhunderts zu und erkannte im sogenannten ,,Absolutismus® des untergegangenen
,»Ancien Régime®, das aus nationaler Sicht zwar als mangelhaft, aber in scharfer Ab-
grenzung zur republikanischen Auffassung keineswegs als génzlich verfehlt angesehen
wurde, den Wegbereiter des monarchischen Prinzips wieder, als dessen Leitbilder
wiederum Frankreich und Preuf3en herausgestellt wurden. Wahrenddessen schrieben
die fihrenden Vertreter der letzteren wie Georg von Below und Georg Jellinek den
modellhaften Staatsbegriff sogleich in weit entfernte historische Epochen zuriick: Alles
das, was darin dem modernen Staatsgedanken (noch) nicht ganz entsprach oder ihn

% Ernst-Wolfgang Béckenforde, Die deutsche verfassungsgeschichtliche Forschung im 19. Jahrhun-

dert: Zeitgebundene Fragestellungen und Leitbilder, Berlin 1961, 2. Aufl. 1995, bes. S. 177-2009.
Vgl. Wolfgang Hardtwig, Von PreuRens Aufgabe in Deutschland zu Deutschlands Aufgabe in der
Welt. Liberalismus und borussianisches Geschichtshild zwischen Revolution und Imperialismus,
in: ders. (Hrsg.), Geschichtskultur und Wissenschaft, Minchen 1990, S. 103-160 [zuerst 1980].
Holger Th. Graf, Reich, Nation und Kirche in der grof3- und kleindeutschen Historiographie, in:
Historisches Jahrbuch 116 (1996), S. 367-394. Vgl. auch Boldt u. a., Staat und Souverénitat (wie
Anm. 3), S. 73 f.

% Boldt u. a., Staat und Souveranitat (wie Anm. 3), S. 88 f.; Wolgast, Die Sicht des Alten Reiches
(wie Anm. 31), bes. S. 171-173.

Bdckenforde, Die deutsche verfassungsgeschichtliche Forschung (wie Anm. 33), S. 187-190.
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wieder relativierte (...), wurde nun entschieden in Abrede gestellt oder als Entartung
angesehen.®

Die Auffassung vom Staat als universaler Leitkategorie entstand also diskursiv; An-
triebskrafte dieses Diskurses waren einmal die verfassungsrechtlichen und politischen
Herausforderungen des 19. Jahrhunderts selbst, andererseits aber auch der durch diese
hervorgerufene Wunsch nach Legitimation und Selbstvergewisserung durch geschicht-
liche Herleitung. Erst durch die gleichzeitige Etablierung der Fachdisziplinen aber, die
gleichsam mit dieser Semantik aufwuchsen, konnte sich der monistische Staatsbegriff
des 19. Jahrhunderts in einem Malie durchsetzen, der es ihm erlaubte, nicht nur das
Denken der eigenen Gegenwart zu dominieren, sondern bis weit in das néchste Jahr-
hundert hinein die Grundkategorien der historisch-politischen Wissenschaften festzu-
schreiben und dabei sogar auf andere Kulturkreise auszustrahlen.* Unter diesen Pra-
missen musste es dann Generationen von Historikern und Staatsrechtlern des 19. und
20. Jahrhunderts nur selbstverstandlich erscheinen, ausgehend von der teleologischen
Grundannahme einer fortschreitenden ,,Staatsbildung* die Herrschaftsformen friiherer
Epochen als Friih- und VVorformen des ,,Staates” zu beschreiben.®

Es soll nicht verschwiegen werden, dass angesichts dessen gerade auch von Histori-
kern schon friihzeitig Unbehagen an der Rickibertragung moderner Begriffe und Vor-
stellungen auf die Vergangenheit gedulRert wurde. Otto Hintze wies in seinem Aufsatz
uber Wesen und Wandlung des modernen Staats von 1931 darauf hin, dass der Allge-
meinbegriff ,,Staat* erst zur Zeit des ,,modernen Staates* gepréagt (...) und sodann aus
diesem ,,jlingsten, gegenwartigen Typus des modernen Staates* auf die alteren Gebil-
de ,,ubertragen* worden sei*, und schlug vor, begrifflich den ,,modernen* Staat von
der Form des Staates insgesamt zu unterscheiden. Dies fiihrte im GrofRen und Ganzen
allerdings bloR dazu, dass spatere Historiker nun den ,modernen* Staat durch die
Jahrhunderte zurtick verfolgten und dessen Vorformen bis in das Spatmittelalter nach-
weisen zu kdnnen glaubten.*

Grundsétzlichere Kritik am Staatsbegriff und dessen Anwendbarkeit gerade auch
fir das spatere Mittelalter duf3erte wenig spater Otto Brunner in seiner beriihmten
Schrift Land und Herrschaft, die, erstmals 1939 erschienen, bis 1965 finf Auflagen

% Ebd., S. 180. Siehe auch Jens Kersten, Georg Jellinek und die klassische Staatslehre, Tiibingen

2000.

In die japanische Rechtsgeschichte fand der Staatsbegriff bezeichnenderweise durch Nakada Kaoru
Eingang, der Anfang des 20. Jahrhunderts in Paris und Berlin studiert hatte. Vgl. Yoichi Nishika-
wa, Feudalismus und Staat — Zur Entstehung der Systematik der japanischen Rechtsgeschichte, in:
Zeitschrift fir neuere Rechtsgeschichte 25 (2003), S. 19-38, bes. S. 23, S. 32 f.

% vgl. dazu Bléankner, ,,Absolutismus® und ,frihmoderner Staat“ (wie Anm. 12), S. 52-55.

41 Zitiert nach: Boldt u. a., Staat und Souveranitat (wie Anm. 3), S. 6. Zu Hintzes historischem Ver-
stdndnis vgl. Wolfgang Neugebauer, Die wissenschaftlichen Anfange Otto Hintzes, in: Zeitschrift
der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung 115 (1998), S. 540-551.
Siehe dazu Hanns Hubert Hofmann (Hrsg.), Die Entstehung des modernen souverénen Staates,
Koln u. a. 1967, und darin insbesondere den Beitrag von Werner N&f, Friihformen des ,,modernen
Staates im Spétmittelalter, S. 101-114.
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erlebte und bis heute immer wieder nachgedruckt wurde.” Obwohl das Werk in Ver-
fassungsgeschichte und Medidvistik lebhaft rezipiert wurde und als Ausgangspunkt
einer epocheniibergreifenden Begriffsgeschichte gelten darf*, hat es fiir die Vorstel-
lung von Herrschaftsbeziehungen in der frilhen Neuzeit erstaunlicherweise kaum Wir-
kung gezeitigt.* Brunners eigener Versuch, ausgehend von der Vorstellung eines anti-
thetischen Gegensatzes zwischen Alteuropa und der modernen Welt seine fir das
Spétmittelalter gewonnenen Erkenntnisse auf die frihe Neuzeit auszudehnen, verlief
kontrar zu der seit ca. 1960 einsetzenden Konstituierung des Faches ,,Geschichte der
Frihen Neuzeit”, dessen Vertreter ihm nicht zu Unrecht vorwarfen, dass ihm die viel-
schichtige Dynamik in der frihen Neuzeit weitgehend verstellt geblieben sei.” Dem
vor allem von Dietrich Gerhard favorisierten ,,Alteuropa“-Konzept war daher trotz
gelegentlicher Wiederbelebungsversuche kein dauerhafter Erfolg in der Frihneuzeit-
forschung beschieden*’; statt dessen setzte sich im Zuge der seit den 1970er Jahren
auch in den Geschichtswissenschaften verstarkt rezipierten Modernisierungskonzepte
die Interpretation der friilhen Neuzeit als Musterbuch der Moderne* durch.

Diesem Verstandnis der friilhen Neuzeit entsprach der von Gerhard Oestreich ge-
pragte Begriff des friihmodernen Staates®, der die Diskussion in der Friihneuzeitfor-
schung bis weit in die 1990er Jahre hinein gepréagt hat.*® Dabei handelte es sich im
Kern zundchst darum, den bereits von Otto Hintze unter dem Eindruck der Auflésung
des Kaiserreiches vollzogenen Paradigmenwechsel von der Monarchie zur Birokratie
als Hauptsaule im ProzeR moderner Staatsbildung fur die friihe Neuzeit nachzuvoll-

* Otto Brunner, Land und Herrschaft: Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Stidost-

deutschlands im Mittelalter, Baden bei Wien u. a. 1939. Vgl. dazu Reinhard Blénkner, Von der
»Staatsbildung® zur ,,VVolkwerdung®. Otto Brunners Perspektivenwechsel der Verfassungshistorie
im Spannungsfeld zwischen vélkischem und alteuropdischem Geschichtsdenken, in: Luise Schorn-
Schitte (Hrsg.), Alteuropa oder Friihe Moderne? Deutungsmuster fiir das 16. bis 18. Jahrhundert
aus dem Krisenbewuftsein der Weimarer Republik in Theologie, Rechts- und Geisteswissenschaft,
Berlin 1999, S. 87-135.

* Brunner, Geschichtliche Grundbegriffe (wie Anm. 3), Bd. 1, 1972, S. 5. Siehe dazu auch Hanns

Hubert Hofmann, Einleitung, in: Entstehung des frihmodernen Staates (wie Anm. 42), S. 13-28,

hier S. 14.

Brunner selbst ging wie selbstverstandlich davon aus, dass es den Staat seit dem Absolutismus ge-

geben habe, obwohl er im selben Atemzug einrdumt, dass sich eine Trennung von Staat und Ge-

sellschaft, die ja eine der Grundvoraussetzungen des modernen Staates ist, erst nach der Mitte des

18. Jahrhunderts zu vollziehen begonnen habe, vgl. Brunner, Land und Herrschaft (wie Anm. 43).

S. 115. Ganz &hnlich auch Hofmann, Einleitung (wie Anm. 42), S. 15.

Blankner, ,,Absolutismus* und ,,frihmoderner Staat” (wie Anm. 12), S. 67.

4" Dietrich Gerhard, Old Europe: a study of continuity, 1000-1800, New York u. a. 1981; ders., Das
Abendland 800-1800: Ursprung und Gegenbild unserer Zeit, Freiburg/Brsg. u. a. 1985.

*® Winfried Schulze, Einfilhrung in die neuere Geschichte, 2. Aufl., Stuttgart 1991, S. 46-48.

49 Gerhard Oestreich, Geist und Gestalt des frilhmodernen Staates. Ausgewadhlte Aufsétze, Berlin

1969.

Zweifel an dem mit dem frihmodernen Staat verknipften Sozialdisziplinierungsbegriff wurden von

den Autoren schon 1991 wahrend der im Vorwort erwdhnten Tagung Obrigkeitliche Ordnungsvor-

stellungen in der Friihen Neuzeit in Gottingen geédulert, stielen aber bei den etablierten Fachvertre-
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ziehen.®* Unter dem Einfluss der von Brunner und anderen entwickelten Strukturge-
schichte sowie der vor allem von Max Weber gepréagten soziologischen Staatslehre®
dehnte Oestreich sodann die Vorstellung einer fortschreitenden ,,Durchstaatlichung®
von der Bulrokratie (,,Stabsdisziplinierung®) auf weite Teile der stdndischen Gesell-
schaft der friihen Neuzeit aus: die Idee der ,,Sozialdisziplinierung* war geboren.> Die-
se entwickelte sich nach der Veroffentlichung von Notizen aus Oestreichs Nachlass™
bald zum Interpretament eines vermeintlich umfassenden Transformationsprozesses in
der ,,Frihmoderne* und besitzt bis heute in weiten Teilen der Forschung paradigmati-
schen Status, allerdings um den Preis, dass damit eine Uberwiegend ideengeschichtlich
fundierte und von Oestreich eindeutig idealtypisch gemeinte These zu einer sozialen
Prozesskategorie Ubersteigert wurde.*

Nachdem zuné&chst tberwiegend die friihneuzeitliche Armenfirsorge ganz als In-
strument einer durchgreifenden, von einer allmachtigen Obrigkeit in Gang gesetzten
Sozialdisziplinierung gedeutet und damit sowohl in ihren Intentionen vereinfacht als
vor allem in ihrer disziplinierenden Wirkung mafilos (berschatzt wurde®, kam das

tern damals durchweg auf Ablehnung.
°1 Blankner, ,,Absolutismus“ und ,,frihmoderner Staat* (wie Anm. 12), S. 54-59, Zitat S. 55.
52 Siehe dazu Stefan Breuer, Georg Jellinek und Max Weber. Von der sozialen zur soziologischen
Staatslehre, Baden-Baden 1999.
Gerhard Oestreich, Strukturprobleme des européischen Absolutismus (1969), in: ders., Geist und
Gestalt (wie Anm. 49), S. 179-197. Vgl. zu den Entstehungsbedingungen dieser Vorstellung Ger-
hard Schuck, Theorien moderner Vergesellschaftung in den historischen Wissenschaften um 1900.
Zum Entstehungszusammenhang des Sozialdisziplinierungskonzeptes im Kontext der Krisenerfah-
rungen der Moderne, in: Historische Zeitschrift 268 (1999), S. 35-59, sowie Kersten Kriger, Poli-
cey zwischen Sozialregulierung und Sozialdisziplinierung, Reaktion und Aktion — Begriffsbildung
durch Gerhard Oestreich 1972-1974, in: Karl Harter (Hrsg.), Policey und friihneuzeitliche Gesell-
schaft, Frankfurt/M. 2000, S. 107-119.
Winfried Schulze, Gerhard Oestreichs Begriff ,,Sozialdisziplinierung in der friihen Neuzeit®, in:
Zeitschrift fur historische Forschung 14 (1987), S. 265-302. Den ersten Teil des Aufsatzes bildet
die Veroffentlichung von Notizen Oestreichs durch seine Witwe. Vgl. auch Ulrich Behrens, ,,Sozi-
aldisziplinierung als Konzeption der Frihneuzeitforschung. Genese, Weiterentwicklung und Kri-
tik - Eine Zwischenbilanz, in: Historische Mitteilungen 12 (1999), S. 35-68.
Wie schon Winfried Schulze (wie Anm. 54) deutlich herausgearbeitet hat, argumentierte Oestreich
letztlich auf der Ebene der Intentionen, woflr er vorwiegend normative Quellen und insbesondere
die politische Theorie heranzog. Den ontologischen Charakter der ,,Sozialdisziplinierung®, hinter
der Oestreich letztlich ganz im Sinne des Historismus ein ,,politisches Wollen* walten sah, unter-
streicht Winfried Freitag, MilRverstandnis eines ,Konzepts’. Zu Gerhard Oestreichs ,Fundamen-
talprozel” der Sozialdisziplinierung, in: Zeitschrift fir historische Forschung 28 (2001), S. 513-
538. Als emanzipatorischen Akt hat Gunther Lottes, Disziplin und Emanzipation. Das Sozialdiszip-
linierungskonzept und die Interpretation der friihneuzeitlichen Geschichte, in: Westfélische For-
schungen 42 (1992), S. 63-74, konterkarierend die Sozialdisziplinierung begriffen.
Zu Beginn der 1990er Jahre ist eine Reihe von materialgeséattigten Feldstudien erarbeitet worden, in
denen Wirkung und vor allem Grenzen des Interpretationsansatzes ausgelotet worden sind. Vgl.
etwa Michael Frank, Dorfliche Gesellschaft und Kriminalitat. Das Fallbeispiel Lippe 1650—1800,
Paderborn 1995; Markus Meumann, Findelkinder, Waisenh&user, Kindsmord. Unversorgte Kinder
in der frihneuzeitlichen Gesellschaft, Miinchen 1995; oder Ralf Prove, Stehendes Heer und stadti-
sche Gesellschaft im 18. Jahrhundert. Gottingen und seine Militarbevolkerung 1713-1756, Min-
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Paradigma in den neunziger Jahren auf beinahe allen Gebieten friihneuzeitlicher und —
die Epoche Uberschreitend — sogar spatneuzeitlicher und mittelalterlicher Regelungsté-
tigkeit zur Anwendung®’, wodurch dann wiederum der Blick fur jegliche aus seiner
linear-teleologischen Konzeption herausfallende Beobachtungen und Erkenntnisse
verstellt wurde.® Eine dhnliche zeitliche wie systematische Ausdehnung erlebte Gbri-
gens wenig spater auch das Konfessionalisierungskonzept, das als gleichsam religi-
onsgeschichtliche Variante der ,,Sozialdisziplinierung*“>® vor dem selben historiogra-
phischen Hintergrund entstanden ist und ebenfalls eine stark etatistische Sichtweise
aufweist®, die die Kirchenbehorden als Subjekt, die Glaubigen als Objekt einer umfas-
senden Disziplinierung und Konfessionalisierung betrachtet®.

chen 1995. Zweifel am Konzept, vor allem im Zusammenhang der Armenfiirsorge, hat unter ande-

rem auch gedufert Martin Dinges, Frihneuzeitliche Armenfirsorge als Sozialdisziplinierung?

Probleme mit einem Konzept, in: Geschichte und Gesellschaft 17 (1991), S. 5-29.
*" Vgl etwa Alf Lidtke, Die Ordnung der Fabrik. ,,Sozialdisziplinierung* und Eigen-Sinn bei Fabrik-
arbeitern im spéten 19. Jahrhundert, in: Rudolf Vierhaus (Hrsg.), Friihe Neuzeit — Frilhe Moderne?
Forschungen zur Vielschichtigkeit von Ubergangsprozessen, Gottingen 1992, S. 206-231; Detlev J.
K. Peukert, Grenzen der Sozialdisziplinierung. Aufstieg und Krise der deutschen Jugendfirsorge
von 1878 bis 1932, Koln 1986 oder Werner Buchholz, Anféange der Sozialdisziplinierung im Mit-
telalter. Die Reichsstadt Nurnberg als Beispiel, in: Zeitschrift fur historische Forschung 18 (1991),
S. 129-147.
Vgl. dazu Ralf Prove, Dimension und Reichweite der Paradigmen ,Sozialdisziplinierung“ und
»~Militarisierung” im Heiligen R6mischen Reich, in: Heinz Schilling (Hrsg.), Institutionen, Instru-
mente und Akteure sozialer Kontrolle und Disziplinierung im frihneuzeitlichen Europa, Frank-
furt/M. 1999, S. 65-85.
Vgl. etwa Michael Prinz, Sozialdisziplinierung und Konfessionalisierung. Neuere Fragestellungen
in der Sozialgeschichte der friihen Neuzeit, in: Westfalische Forschungen 42 (1992), S. 1-25; sowie
Thomas Winkelbauer, Sozialdisziplinierung und Konfessionalisierung durch Grundherren in den
Osterreichischen und béhmischen Landern im 16. und 17. Jahrhundert, in: Zeitschrift fiir historische
Forschung 19 (1992), S. 317-339; oder Heinz Schilling, Slindenzucht und frihneuzeitliche Sozial-
disziplinierung. Die calvinistische presbyteriale Kirchenzucht in Emden vom 16. bis 19. Jahrhun-
dert, in: Georg Schmidt (Hrsg.), Stdnde und Gesellschaft im Alten Reich, Stuttgart 1989, S. 265-
302.
Vgl. Ralf Prove, Reichweiten und Grenzen der Konfessionalisierung am Beispiel der frihneuzeitli-
chen Militargesellschaft, in: Kaspar von Greyerz u. a. (Hrsg.), Interkonfessionalitat, Transkonfessi-
onalitat, binnenkonfessionelle Pluralitdt. Neue Forschungen zur Konfessionalisierungsthese, Hei-
delberg 2003, S. 73-90. Mittlerweile ist gelegentlich von einem Andauern der ,,Konfessionalisie-
rung“ bis ins 19. Jahrhundert hinein bzw. von einer ,,Zweiten Konfessionalisierung* die Rede.
Die wenigen Presbyterkirchen durften, wie Heinrich Richard Schmidt zu recht anfihrt, eher als
Ausnahme betrachtet werden; vgl. dazu Heinrich Richard Schmidt, Konfessionalisierung im 16.
Jahrhundert, Miinchen 1992. Vgl. vor allem auch den Beitrag von dems., Sozialdisziplinierung?
Ein Pladoyer fiir das Ende des Etatismus in der Konfessionalisierungsforschung, in: Historische
Zeitschrift 265 (1997), S. 639-682. Vgl. auch Kaspar von Greyerz, Religion und Kultur. Europa
1500-1800, Gottingen 2000, S. 66, der die zu etatistisch angelegte und letztlich teleologisch inspi-
rierte Konfessionalisierungsthese kritisiert. Vgl. jetzt zu diesem Problem Heinz Schilling, Diszipli-
nierung oder ,,Selbstregulierung der Untertanen“? Ein Pladoyer fiir die Doppelperspektive von
Makro- und Mikrohistorie bei der Erforschung der frihmodernen Kirchenzucht, in: Historische
Zeitschrift 264 (1997), S. 675-691.
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Mit der ubiquitdren Anwendung des im Kern teleologischen Sozialdisziplinierungs-
begriffs lebte im modischen Gewand strukturgeschichtlicher und modernisierungsthe-
oretischer Ansétze letztlich doch nur die aus dem 19. Jahrhundert Giberkommene Vor-
stellung eines ganz von der firstlichen Gewalt gepragten Staates fort.®* Denn in
Oestreichs eigenem Verstandnis handelte es sich bei der Sozialdisziplinierung um
nichts anderes als das politische und soziale Ergebnis des monarchischen Absolutis-
mus.®

Damit ist zum wiederholten Male ein Begriff benannt, der als Epitheton einer ganzen
Epoche, eben des Zeitalters des Absolutismus®, das Verstandnis von Herrschaftsbe-
ziehungen in der friihen Neuzeit noch weit nachhaltiger gepréagt hat als das Konzept
des ,,(frih-) modernen Staates“. Die letzterem inhérente Vorstellung des monistischen
Staates stellt freilich begriffsgeschichtlich ebenso eine conditio sine qua non fiir den
»Absolutismus® dar, auch wenn dieser in der Binnenlogik des Konzeptes seinerseits
wiederum als die historische Vorstufe des ,,modernen® Staates fungiert. Gemeinsamer
Ursprung — und somit Hauptargument fiir den viel behaupteten genetischen Zusam-
menhang beider® — ist nach verbreiteter Auffassung die Souverénitatslehre des 16. und
17. Jahrhunderts, woraus dann im nachsten Schritt ein historisches Kontinuum vom
»Absolutismus® zum ,,modernen Staat* abgeleitet wird. Allerdings handelt es sich da-
bei in klassischer Weise um eine ,,selfullfilling prophecy*, indem in einer Vermengung
von empirischer und ahistorisch-teleologischer Begriffshildung zuerst ein zwangslau-
fig-sinnhaftes Geschichtsziel formuliert und dann der empirische Befund als notwen-
dige Entwicklungsstufe desselben ausgegeben wird. Diese in sich nachgerade zwin-
gende Logik findet sich am deutlichsten in der Absolutismusdefinition Hans Hubert
Hofmanns: Die Souverénitétslehre, wie sie von Bodin und Hobbes entwickelt worden
sei, mit der ldee des modernen Staates zu verbinden, hiel§ in der Praxis Absolutismus®
— nur dass eben die Idee des modernen Staates, wie wir soeben gezeigt haben, erst spé-
ter, ndmlich in der Mitte des 19. Jahrhunderts und somit deutlich nach dem Ende der
als ,,Absolutismus* bezeichneten Regierungsform, entstand.

%2 \Vgl. dazu Freitag, MiRverstandnis eines ,Konzepts’ (wie Anm. 55), insbes. S. 524-527.

%% Qestreich, Strukturprobleme (wie Anm. 53), S. 186.

% \gl. Deutsche Geschichte, hrsg. von Joachim Leuschner, Bd. 6: Rudolf Vierhaus, Deutschland im
Zeitalter des Absolutismus, 3. Aufl., Gottingen 1988; Oldenbourg-Grundriss der Geschichte, Bd.
11: Heinz Duchhardt, Das Zeitalter des Absolutismus, 2. Aufl., Miinchen 1992; Fischer Weltge-
schichte, Bd. 25: Gunter Barudio, Das Zeitalter des Absolutismus und der Aufklarung, Frank-
furt/M. 1984; Christentum und Gesellschaft, Bd. 9: Hartmut Lehmann, Das Zeitalter des Absolu-
tismus. Gottesgnadentum und Kriegsnot, Stuttgart u. a. 1980.

Vgl. dazu Bléankner, ,,Absolutismus* und ,,frihmoderner Staat* (wie Anm. 12), S. 50.

% Hofmann, Einleitung (wie Anm. 44), S. 16.
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In den zeitlichen und sachlichen Kontext der teleologischen Zuspitzung des Staats-
begriffes in der Mitte des 19. Jahrhunderts féllt denn auch die Einflhrung des Begrif-
fes ,,Absolutismus* in Staatslehre und Verfassungsgeschichte. Urspriinglich ein politi-
scher Kampfbegriff, in dem sich die Kritik der Franzdsischen Revolution und des
Vormdrz am monarchischen Despotismus des 18. Jahrhunderts kristallisierte, wurde
der Terminus in der Auseinandersetzung mit den revolutiondren Hoffnungen auf einen
birgerlich-liberalen Verfassungsstaat von national gesinnten Autoren auf die vorrevo-
lutiondre Monarchie appliziert®” und nunmehr in Anlehnung an Hegels Erhebung des
»otaates* zur philosophisch-politischen Leitidee als Erscheinung des ,,Absoluten*
positiv, als Vorstufe des ,,modernen* Staates, verstanden.®® Damit annéhernd zeitgleich
findet sich bereits die Verwendung von ,,Absolutismus® als Epochenbezeichnung, die
sich ebenso wie das Idealbild vom ,,Machtstaat®, das wir oben bereits angesprochen
haben, wesentlich der borussischen Geschichtsschreibung verdankt.®® Wie Walther
Hubatsch, einer der ,,groBen Namen* in der Ahnengalerie der Absolutismusforschung,
im Vorwort des von ihm 1973 vorgelegten Bandes der Reihe Wege der Forschung in
einer ungewollten BloR}legung der teleologischen Struktur des Begriffes feststellte, sei
die Epochenbezeichnung in dem Moment geboren worden, als Leopold Ranke (...)
1833 (...) im Zeitalter des Absolutismus eine geschichtlich abgeschlossene Epoche er-
blicken konnte, die flr seine Gegenwart grundlegende Bedeutung hatte und die Zu-
kunft noch auf lange Zeit bestimmen mufte™.

Entscheidend fiir die Etablierung in der Geschichtswissenschaft aber wurde vor al-
lem der Vorschlag eines Nichthistorikers, des Nationalokonomen Wilhelm Roscher
(1817-1894), der zugleich anregte, die absolute Monarchie ihrerseits wiederum in Pe-
rioden einzuteilen.” Neben dem ,konfessionellen” und dem ,,h6fischen* unterschied
Roscher den aufgeklarten Absolutismus — eine folgenschwere Entscheidung, die trotz
der beinahe umgehend darauf folgenden Kritik bis heute in der Geschichtswissenschaft

% vgl. Rudolf Vierhaus, Absolutismus, in: ders., Deutschland im 18. Jahrhundert: politische Verfas-

sung, soziales Gefuige, geistige Bewegungen. Ausgewdhlte Aufsatze, Gottingen 1987, S. 63-83,
hier S. 63 f.; Blankner, ,,Absolutismus* und ,,frihmoderner Staat*“ (wie Anm. 12), S. 51 f.
Blankner, ,,Absolutismus* und ,,frihmoderner Staat* (wie Anm. 12), S. 51. Vgl. dazu auch ders.,
»Der Absolutismus war ein Glick, der doch nicht zu den Absolutisten gehért*. Eduard Gans und
die hegelianischen Urspriinge der Absolutismusforschung in Deutschland, in: Historische Zeit-
schrift 256 (1993), S. 31-66 sowie ders., ,,Absolutismus®”. Eine begriffsgeschichtliche Studie zur
politischen Theorie und zur Geschichtswissenschaft in Deutschland 1830-1890, Géttingen 1993.

% Hans Boldt u. a., Monarchie, in: Geschichtliche Grundbegriffe (wie Anm. 3), Bd. 4, 1978, S. 133-
214, hier S. 174; Bléankner, ,,Absolutismus* und ,,frihmoderner Staat* (wie Anm. 12), S. 51-53.

0 \Walther Hubatsch, Vorwort, in: ders. (Hrsg.), Absolutismus, Darmstadt 1973, S. VII-XIV, hier S.
VII.

" Wilhelm Roscher, Umrisse zur Naturlehre der drei Staatsformen, in: Allgemeine Zeitschrift fur Ge-
schichte 7 (1847). Siehe dazu Reinhold Koser, Die Epochen der absoluten Monarchie in der neue-
ren Geschichte, in: Historische Zeitschrift 61 (1889), S. 246-287, wiederabgedr. in: Hubatsch, Ab-
solutismus (wie Anm. 70), S. 1-44, hier S. 1. Einen Uberblick auf diese Binnenteilungen des ,,Ab-
solutismus* liefert Leo Just, Stufen und Formen des Absolutismus. Ein Uberblick, in: Hubatsch,
Absolutismus (wie Anm. 70), S. 288-308.
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Nachwirkungen zeitigt.”” Dies ist um so bemerkenswerter, als in der Auseinanderset-
zung um den Periodisierungsvorschlag des mehr an Systematisierung denn an Empirie
interessierten Okonomen Roscher™ alsbald eines der Grundprobleme des Absolutis-
muskonzeptes offenbar wurde: die vollig unklaren und willkirlichen Kriterien einer
solchen Binnenperiodisierung und ihre Inkongruenz mit der historischen Entwicklung.
Der Direktor der preuRischen Staatsarchive Koser widersprach Roscher 1889 in der
Historischen Zeitschrift unter Hinweis auf die mangelnde historische Anwendbarkeit
von dessen Stufenmodell und schlug Modifikationen vor, die vor allem die seiner An-
sicht nach unzutreffenden adjektivischen Wesensbestimmungen betrafen und den Ab-
solutismus grundsatzlicher als Regierungsform des 17. und 18. Jahrhunderts verstan-
den wissen wollten.™ In dieser zeitlichen Eingrenzung setzte sich das Zeitalter des Ab-
solutismus um 1900 endgiiltig als Epochenbezeichnung durch — unbeschadet der Kritik
an Kosers eigener Typologie.”

Grundlegende Einwande wurden von Historikern wie Otto Hintze und Fritz Hartung
insbesondere gegen Kosers Ubersteigerte Einschatzung des ,,furstlichen* Absolutismus
des 17. Jahrhunderts erhoben™, dessen Charakteristikum in der Steigerung des vorher-
gehenden ,,praktischen* Absolutismus bestanden hétte, in dem Fortschreiten tber die
letzten Schranken, die der altere Absolutismus noch geschont hatte, in der Zerstérung
und Aufhebung auch der Formen der bisherigen Verfassung, die der altere Absolutis-
mus ausgehohlt, ihres Inhalts beraubt hatte, aber immer als Larven bestehen lieR"".

Hartung stellte dartiber hinaus fest, dass zwischen grundsatzlichem und aufgeklar-
tem Absolutismus kein prinzipieller Unterschied besteht.” Den synonym verwandten,
auBerst problematischen Begriff des aufgeklarten Despotismus hatte zuvor (1903)
schon Richard Schmidt in seiner Allgemeinen Staatslehre in Frage gestellt.”

Wahrend die Geschichtswissenschaft der Weimarer Republik trotz aller Kritik im
GroRen und Ganzen dem monarchischen Staatsverstdndnis verhaftet blieb, setzte in

2 Obwohl gerade der ,,aufgeklarte Absolutismus* weit mehr und schon langer als der ,,Absolutismus*

an sich in der Kritik steht (vgl. dazu Monika Neugebauer-Wolk, Absolutismus und Aufklarung [Li-
teraturbericht], in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 1998, S. 561-678 und 625-647, hier
575 f.), findet er doch weiterhin seine Beflirworter. VVgl. zuletzt Peter Baumgart, Absolutismus ein
Mythos? Aufgeklérter Absolutismus ein Widerspruch? Reflexionen zu einem kontroversen Thema
gegenwartiger Frihneuzeitforschung, in: Zeitschrift flr historische Forschung 27 (2000), S. 573-
589. Ein Beispiel flr die nach wie vor ungebrochene Nutzung dieser Epochenbezeichnung vgl. et-
wa Helmut Reinalter, Der aufgeklarte Absolutismus im européischen Vergleich, Wien u. a. 2002.
Die Periodisierung Roschers verbreitete sich vor allem durch seine Systematik der Volkswirtschaft
(Stuttgart 1854), die bis 1888 in zwolf Auflagen erschien.

Koser, Epochen (wie Anm. 71).

Siehe dazu Blankner, ,,Absolutismus* und ,,frihmoderner Staat* (wie Anm. 12), S. 53.

Fritz Hartung, Die Epochen der absoluten Monarchie in der neueren Geschichte, in: Historische
Zeitschrift 145 (1932), S. 46-52, wiederabgedr. in Hubatsch, Absolutismus (wie Anm. 70), S. 57-
64. Zu Hintze siehe Blénkner, ,,Absolutismus* und ,,fruhmoderner Staat* (wie Anm. 12), S. 53.

" Koser, Epochen (wie Anm. 71), S. 2.

® Hartung, Epochen (wie Anm. 76), S. 59.

¥ Zitiert nach ebd.
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den Fiinfziger Jahren eine sozial- und strukturgeschichtliche Neuorientierung der deut-
schen Geschichtswissenschaft und damit auch der Absolutismusforschung ein, die nun
vor allem das Fortleben standischer Strukturen betonte und infolgedessen das Absolu-
tismuskonzept von Grund auf in Frage stellte. Rudolf Vierhaus fasste die wachsenden
Zweifel 1966 zusammen: Was Absolutismus sei; ob, wann, in welcher Erstreckung es
ein ,,Zeitalter des Absolutismus* gegeben hat, erscheint heute fragwiirdiger denn je.*
Und auch Gerhard Oestreich sprach unter dem Eindruck der Ergebnisse der Standefor-
schung vom immer verdachtiger werdenden Begriff des Absolutismus® und begann,
nach Alternativen zu suchen, was freilich, wie bereits gezeigt wurde, in eine bloR3e
Umbenennung auf lexikalischer Ebene, die Ersetzung von ,,Absolutismus® durch den
ebenfalls wenig uberzeugenden Begriff der ,,Sozialdisziplinierung®, mindete, wéhrend
die inhaltlichen Implikationen des dahinter stehenden Staats- und Geschichtsverstand-
nisses unberdhrt blieben.

Angesichts all dieser begriindeten Einwendungen, die sich im wesentlichen gegen
die Ahistorizitat und die teleologische Struktur des Absolutismusbegriffs und somit
gegen einen dem Konzept inhérenten ,,Geburtsfehler richteten, der sich auch durch
immer neue Periodisierungsvorschlage, Modifikationen und Attribute nicht beheben
lasst, mag es aus heutiger Sicht fast ein wenig verwundern, dass ,,Absolutismus* nicht
allein als Kategorie der Verfassungsgeschichte, sondern auch in der erweiterten Be-
deutung als Epochenbezeichnung Uberdauern konnte. Tatsachlich aber liel3 sich die
uberwiegende Mehrheit der deutschen wie zum Teil auch der internationalen Ge-
schichtswissenschaft von Kritik nicht beeindrucken und hielt in Handbiichern und U-
berblickswerken unbeirrt an dem Epochenbegriff fest.®> So konnte der Militarhistoriker
Gerhard Papke noch 1983 apodiktisch feststellen: Der Zeitraum vom Westfalischen
Frieden bis zur Franzdsischen Revolution — von 1648 bis 1789 — wird im allgemeinen
als eine geschlossene Epoche angesehen und das Zeitalter des Absolutismus genannt.®
Auch in allgemeingeschichtlichen Handbiichern wie dem Gebhardt und dem Schieder
sowie in den deutschen Geschichten fast aller Verlage blieb ,,Absolutismus* als Epo-
chenbezeichnung und Gliederungsprinzip erhalten, wenngleich mitunter nur aufgrund

8 Rudolf Vierhaus, Absolutismus, in: Ernst Hinrichs (Hrsg.), Absolutismus, Frankfurt/M. 1986, S.
35-62, hier S. 52.

81 Standetum und Staatsbildung in Deutschland, in: ders., Geist und Gestalt (wie Anm. 49), S. 277-89,
hier S. 289.

8 \gl. dazu Ronald G. Asch, Heinz Duchhardt, Einleitung: Die Geburt des ,,Absolutismus® im 17.

Jahrhundert: Epochenwende der européischen Geschichte oder optische Tauschung, in: dies.

(Hrsg), Der Absolutismus — ein Mythos? Strukturwandel monarchischer Herrschaft, Kéln u. a.

1996, S. 3-24, hier S. 3 f. Beispiele fiir den Gebrauch des Begriffes in Handbiichern und Uber-

blicksdarstellungen sind erwéhnt unter Anm. 64.

Gerhard Papke, Von der Miliz zum Stehenden Heer: Wehrwesen im Absolutismus, in: Deutsche

Militargeschichte, hrsg. vom Militargeschichtlichen Forschungsamt, Bd. 1, Herrsching 1983, S. 1-

311, hier S. 1. Vgl. ahnlich Kunisch, Absolutismus (wie Anm. 7), S. 179.
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verlags- bzw. marketingstrategischer Konventionen und mit dem deutlichen Gefuhl
einer Verlegenheitslosung.®

Das seit der Einfuhrung des Begriffs bestehende und sich mit gréRer werdendem
Abstand zu den erkenntnistheoretischen Vorgaben des 19. Jahrhunderts stetig ver-
scharfende semantische Dilemma, dass némlich der Terminus ,Absolutismus*
zugleich eine Epochenbezeichnung, die der Vielgestaltigkeit einer jeden Epoche ge-
recht werden muss, wie eine idealtypische Interpretationskategorie, die ihrerseits gera-
de eine Engfiihrung beabsichtigt, bezeichnet, spitzte sich in den 1980er Jahren noch
einmal zu. Wie Ernst Hinrichs in seiner im Jahr 2000 unternommenen Zusammen-
schau feststellt, erlebte ,,Absolutismus® tber die bekannten etatistisch-epochalen Imp-
likationen hinaus in den 1980er Jahren nochmals eine neuerliche Bedeutungserweite-
rung, indem in Anknupfung an die Forschung des 19. Jahrhunderts (v. a. Koser) darun-
ter nunmehr ein umfassendes Regierungssystem mit tiefgreifenden Auswirkungen auf
die gesamte, von einem absoluten Monarchen beherrschte Gesellschaft verstanden
wurde, wie es vor allem von Johannes Kunisch in seiner Epochendarstellung von 1986
zur Geltung gebracht worden sei:*

In der historischen Vorstellung der Gegenwart bezeichnet der Absolutismus den

Durchbruch und die Entfaltung einer Staatsform, die in Theorie und Praxis auf

die unumschrankte Herrschaft von Monarchen angelegt war, deren Legitimation

auf dem Gottesgnadentum, dem Erbrecht der Dynastien und der Gewahrleistung

von Sicherheit und Wohlfahrt beruhte.®
Es ist diese Sicht des Absolutismus als allumfassende Veranderungsbewegung - die
sich, nebenbei bemerkt, in bemerkenswerter Unbeirrtheit Gber die bei Erscheinen des
Buches in ungleich groRerer Zahl als in den 1960er Jahren vorliegenden Ergebnisse
der Stdndeforschung ebenso wie nun auch der Alltags- und Sozialgeschichte hinweg-
setzte -, die auf breiter Front den Widerspruch einer in wachsendem Mal sozial- und
kulturgeschichtlich orientierten Frihneuzeitforschung herausforderte und damit selbst
der seit beinahe einem Jahrzehnt andauernden grundsétzlichen Auseinandersetzung um
den Sinn der Kategorie ,,Absolutismus® den Weg bereitete.*’

Obgleich zahlreiche Forscher den von Kunisch eingeschlagenen Weg einer Zuspit-
zung des Absolutismusparadigmas nicht mitgehen wollten, schreckte doch erst ein
schmaler Band, den der englische Geschichtslehrer Nicholas Henshall 1992 publizier-

8 S0 Heinz Duchhardt im Vorwort zu seinem Oldenbourg-Band (wie Anm. 64), S. XII. Vgl. ders.,

Die Absolutismusdebatte — eine Antipolemik, in: Historische Zeitschrift 275 (2002), S. 324.

Ernst Hinrichs, Firsten und Mé&chte. Zum Problem des Europdischen Absolutismus, Goéttingen
2000, S. 233; Kunisch, Absolutismus (wie Anm. 7). Hinrichs selbst legte im selben Jahr wie Ku-
nisch einen Sammelband zum Thema vor, indem er die Kritik der vorausgegangenen Jahrzehnte bi-
lanzierte und zugleich ein nachlassendes Interesse am Absolutismusbegriff feststellte: Hinrichs,
Absolutismus (wie Anm. 80).

8 Kunisch, Absolutismus (wie Anm. 7), S. 20.

8 Vgl. dazu auch Neugebauer-Weélk, Absolutismus und Aufklarung (wie Anm. 72), S. 566 f.
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te, die universitare Friihneuzeitgeschichte auch hierzulande auf.®® Wie sehr Henshalls
Argumente die Gewissheiten der ,,Zunft“ in Frage stellten, zeigt sich daran, dass Heinz
Duchhardt, der (wenn auch mit kritischer Sicht auf den Begriff) immerhin selbst als
Verfasser mehrerer Uberblickswerke zum ,,Zeitalter des Absolutismus* hervorgetreten
war, in einer ebenso mutigen wie etwas ratlosen ersten Reaktion vorschlug, die Epo-
chenbezeichnung ,,Absolutismus® génzlich fallen zu lassen und durch ,,Barock® zu
ersetzen.* Duchhardt ging zwar zwischenzeitlich dahinter zuriick,” ist unterdessen
aber grundséatzlich vom Absolutismus abgeriickt.”*

Henshalls Hauptargument ist, dass England, welches der absolutismuszentrierten
kontinentaleuropéischen Verfassungsgeschichte immer als ,,Sonderfall* gegolten ha-
be®, bei naherem Besehen genauso sehr oder aber eben genauso wenig absolutistisch
gewesen sei wie Frankreich, das seit Entstehung des Absolutismuskonzeptes — unge-
achtet der Tatsache, dass auch hier die empirische Forschung seit langerem vorwie-
gend die Grenzen des Absolutismus betont hat* — geradezu als Modellfall des ,,Abso-
lutismus® gegolten hat. Henshall ist daraufhin von Verfechtern des Absolutismuskon-
zeptes vorgeworfen worden, er habe sein Buch nicht aufgrund eigener Forschungen
verfasst, sondern nur aus der Sekundarliteratur geschopft.** Abgesehen davon, dass
aber die Forschung der letzten 25 Jahre tatsachlich gezeigt hat, dass England unter den
Stuarts im 17. Jahrhundert ganz ahnliche Bestrebungen zur Ausdehnung der konigli-
chen Prérogative erlebt hat wie das vermeintlich ,,absolutistische* Frankreich®, sind
Henshalls Argumente trotz gelegentlicher Polemik seinerseits vor allem in wissen-
schaftsgeschichtlicher und erkenntnistheoretischer Hinsicht ausgesprochen ernst zu
nehmen. Der vermeintliche ,,.Sonderweg* Englands, das sich dem historisch notwendi-
gen Durchgangsstadium des Absolutismus widersetzt habe, geht ndmlich schon auf die
hegelianische Absolutismusdeutung zurlick und ist somit als integraler Bestandteil des
Absolutismuskonzeptes eine ebenso selbstreferentielle und selbsterfiillende Kategorie
wie der Absolutismusbegriff selbst.®® ,,Absolutismus® erscheint insoweit erkenntnis-
theoretisch als Tautologie und Leerformel.

Dartber hinaus macht sich hier — neben der teleologischen Ausrichtung — eine wei-
tere hochst problematische, dem Begriff selbst inhdrente Eigenschaft des ,,Absolutis-

8 Nicholas Henshall, The Myth of Absolutism. Change and Continuity in Early Modern European

Monarchy, London 1992. Zur Rezeption in der deutschen Geschichtswissenschaft vgl. Heinz

Duchhardt, Absolutismus — Abschied von einem Epochenbegriff, in: Historische Zeitschrift 258

(1994), S. 113-123, sowie Asch/Duchhardt, Absolutismus — ein Mythos? (wie Anm. 82).

Duchhardt, Absolutismus — Abschied von einem Epochenbegriff (wie Anm. 88), S. 123.

% Asch/ Duchhardt, Einleitung (wie Anm. 82), S. 24.

1 Duchhardt, Absolutismusdebatte (wie Anm. 84). Vgl. jetzt auch Handbuch der Geschichte Europas,
Bd. 6: ders., Europa am Vorabend der Moderne 1650-1800, Stuttgart 2003.

% Siehe dazu etwa Duchhardt, Zeitalter des Absolutismus (wie Anm. 64), S. 55.

% vgl. dazu Richard Bonney, The limits of absolutism in ancien régime France, Aldershot 1995.

% Vgl. zusammenfassend Baumgart, Absolutismus (wie Anm. 72).

% vgl. Asch/Duchhardt, Einleitung (wie Anm. 82), S. 5.

% \vgl. dazu Blankner, ,,Absolutismus“ und ,frihmoderner Staat (wie Anm. 12), S. 51.
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mus* bemerkbar: die tendenziell dichotomische Struktur, die nur eine dualistische Be-
trachtung historischer Zustande zul&sst (ein in vielen Bereichen lastendes Erbe des 19.
und 20. Jahrhunderts): In dieser Sichtweise gilt dann nur der Idealtyp, eben die ,,abso-
lute* Monarchie, als regelhaft, wahrend alle anderen Typen als ,,Sonderfélle” oder
»Ausnahmen® abgestempelt werden und ihre historische Relevanz entweder negiert
(dies gilt z. B. fur die Stadtrepubliken) oder allenfalls als Kontrastbild zugestanden
wird.®” Paradigmatisch findet sich diese Sichtweise bei Kunisch wieder, der im Titel
seines Bandes den Anspruch erhebt, die gesamte Europaische Geschichte vom Westfa-
lischen Frieden bis zur Krise des Ancien Régime unter dem Begriff ,,Absolutismus*
fassen zu kénnen.®®

Verzichtet man dagegen auf die Etablierung eines ldealtyps zugunsten einer offene-
ren, phdnomenologisch orientierten Heuristik, stellt man rasch fest, dass Europa kei-
neswegs nur aus monarchisch verfassten Staaten bestand, wie es dem 19. Jahrhundert
noch erschienen war. Vielmehr ergibt sich plotzlich das differenzierte Bild einer Land-
schaft unterschiedlich verfasster Gemeinwesen, zu denen neben den west- und nordeu-
ropéischen Monarchien (wie England, Frankreich, Spanien und Danemark) auch Re-
publiken wie die Niederlande und die Schweiz, Stadte- (Venedig und Genua) und A-
delsherrschaften (Polen) sowie schlieflich das Alte Reich gehdrten.*® Dasselbe Prob-
lem einer nachgerade zwangslaufigen dualistischen Betrachtungsweise wird im Gbri-
gen natirlich ebenso wirksam, wenn es um begriffliche Einordnung abweichender Be-
funde zur Herrschaftsausubung nach ,,innen* geht, also um die Mitregierung oder doch
Mitwirkung von Standen, die Gebundenheit des Herrschers an das natlrliche Recht,
das Nichtankommen von Regelungen ,,vor Ort“, lokale Widerstdnde usw. Dazu fallt
einer dem Paradigma des ,,Absolutismus® verhafteten Forschung bis heute vielfach
nichts Besseres ein, als diese Phanomene allesamt unter dem Begriff des Nichtabsolu-
tistischen im Absolutismus zu rubrizieren'® — eine Formulierung, die als schon damals
reichlich hilflose Reaktion auf die Ergebnisse der Standeforschung in den 1960er Jah-
ren von Gerhard Oestreich gepréagt wurde.

Die Ubertragung eines idealtypischen Konzeptes, das eine Denkhaltung, vielleicht
noch eine Absicht meint, auf die realpolitischen und spéter sogar die sozialen und kul-
turellen Gegebenheiten des 17. und 18. Jahrhunderts — wie es schon bei der Sozialdis-
ziplinierung zu beobachten war —, ist denn auch das heuristische wie epistemologische
Hauptproblem gerade des neueren, zugespitzten Absolutismusbegriffs, wie er auch
von Peter Baumgart und anderen vertreten wird.* Ein Beispiel dafir liefert Kunischs

" Vgl. Baumgart, Absolutismus (wie Anm. 72), S. 578.

% Kunisch, Absolutismus (wie Anm. 7).

% Vgl. dazu Duchhardt, Europa (wie Anm. 91), S. 15 f.

100 K unisch, Absolutismus (wie Anm. 7), S. 183; Baumgart, Absolutismus (wie Anm. 72), S. 582.

190 1n offensichtlicher Anlehnung an Kunisch formuliert Baumgart, ebd., S. 576: Als innerstaatliches
Ordnungsprinzip wie als dominierendes Herrschaftssystem schon des 17., vor allem des 18. Jahr-
hunderts basierte der monarchische Absolutismus auf einer spezifischen Regierungs-, Gesell-
schafts- und Wirtschaftsverfassung; seine Wirkung griff also durchaus tber den Politikbereich und
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Epocheniiberblick mit dem Titel Absolutismus: Uberwiegend hofisch gepragte Phano-
mene wie Musik, Festungs- und Gartenbau oder hofische Architektur werden als
Signum der Epoche angesehen, um dann im Umkehrschluss alle anderen Phdnomene
unter die Rubrik von Vernunft und Geometrie zu verorten. Im ndchsten Schritt werden
dann diese kulturellen Phdnomene — und damit auch das Zeitalter in seiner Gesamtheit
— in einer Engflihrung als Ausdruck monarchischen Machtstrebens interpretiert.’* Dies
wiederum erlaubt dann in einem neuerlichen Umkehrschluss die — ohnedies von vorn-
herein abzusehende — Absolutsetzung eben des ,,absolutistischen* Staates: Der Absolu-
tismus ist das Zeitalter, in dem der Staat immer mehr Raum im Leben des einzelnen
beanspruchte.'®

Unter dem Eindruck der von Henshall angestoRenen Absolutismuskritik sowie der
Tatsache, dass sich seit dem Erscheinen dieser Publikation die Befunde sozial- und
kulturgeschichtlicher Forschung vervielfacht haben, wird mittlerweile vielfach dafir
pladiert, zumindest den Epochenbegriff ,,Absolutismus* fallen zu lassen.* Die grund-
séatzliche Kritik, die gelegentlich vorrangig als gegen die Epochenbezeichnung gerich-
tet verstanden wird, gilt aber, wie eben gezeigt wurde, ohne Einschrankungen auch fir
»Absolutismus* als heuristische wie hermeneutische Kategorie gesellschaftlicher und
politischer Entwicklung in der friihen Neuzeit. Es ist ein geldufiges Argument der Ab-
solutismusbefiirworter, ja gleichsam die Standardantwort auf jegliche Absolutismus-
kritik, dass zwar die Verwirklichung und Durchsetzung des ,,Absolutismus® in ,,Staats-
apparat* und Gesellschaft in Zweifel stehen mogen, nicht aber die Intention zu einer
solchen Durchdringung, also das Streben der Fiirsten nach ,,absoluter* Herrschaft.*®®
Abgesehen davon, dass es geradezu abenteuerlich anmutet, mit diesem Kunstgriff den
Gesamtbegriff und selbst die Epochenbezeichnung retten zu wollen, spricht selbst ge-
gen die eingeschrénkte ideengeschichtliche Verwendung des Begriffs wiederum seine
inhérente teleologische Struktur, die ein Streben des Herrschers nach absoluter Macht

das reine Staats- und Dynastieinteresse hinaus.

192 Kunisch, Absolutismus (wie Anm. 7), S. 9-19. Vgl. auch die Kritik von Neugebauer-Wolk, Absolu-
tismus und Aufkl&rung (wie Anm. 72), S. 565.

108 Kunisch, Absolutismus (wie Anm. 7), S. 37.

104 \/gl. etwa Olaf Morke, Die Diskussion um den Absolutismus als Epochenbegriff. Ein Beitrag iiber
den Platz Katharinas Il. in der européischen Politikgeschichte, in: Eckhard Hubner u. a. (Hrsg.),
RuRland zur Zeit Katharinas Il. Absolutismus — Aufklarung — Pragmatismus, Koln u. a. 1998, S. 9-
32, bes. S. 16 ff.; Schunka, Tagungsbericht (wie Anm. 23).

195 50 schon Oestreich, Strukturprobleme (wie Anm. 53); Kunisch, Absolutismus (wie Anm. 7), S. 182
f.; Baumgart, Absolutismus (wie Anm. 72), S. 578. Ahnlich Bernard Vonglis, ,,L’état ¢’est bien
lui*. Essai sur la monarchie absolue, Paris 1997. Hier liegt auch eine der Schwachen von Henshalls
Argumentation, der immer betont, ,,Absolutismus® sei nicht Realitdt, sondern Propaganda gewe-
sen, der aber die Intentionalitat selbst nicht ausreichend in Frage stellt. Nicholas Henshall, Early
Modern Absolutism 1550-1700: Political Reality or Propaganda?, in: Asch/Duchhardt, Absolutis-
mus - ein Mythos? (wie Anm. 82), S. 25-53.
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insinuiert."® Demgegeniber stellt die neuere ideengeschichtliche Forschung vielfach
gerade Rechtsgebundenheit und Begrenztheit des flrstlichen Herrschaftsanspruchs
heraus.” So meint ,,Souveranitat” bei Bodin die absolute Prarogative, keinesfalls aber
Regierung nach Lust und Laune des Herrschers oder gar Willktrherrschaft im Sinne
einer Diktatur.'® Selbst Handlungen, die uns aus heutiger (nachrevolutionarer) Sicht
despotisch vorkommen mogen, wie die Repressionen gegen die franzdsischen Protes-
tanten, wéren in dieser Perspektive priméar als Malinahme zum Schutz der Prérogative
zu verstehen, hinter der nicht Willkir, sondern im Gegenteil ein ausgepragtes Rechts-
denken stand (und im Ubrigen die Erfahrungen mit den negativen Folgen einer ge-
schwéchten Prarogative im franzosischen 16. Jahrhundert). Da die Prérogative aber
ohnehin - und nicht erst seit dem 17. Jahrhundert - als uneingeschréankt galt, stellte
Wolfgang Reinhard unléngst fest: Der sogenannte Absolutismus erscheint insofern
geradezu als selbstverstandlich, riickt in die Nahe einer Leerformel.'*

Ist aber der Begriff als Ganzes diskreditiert bzw. als Tautologie entlarvt, verbieten
sich Ableitungen eigentlich von selbst, seien sie nun zeitlich oder inhaltlich gemeint.
Dies gilt flr den seit seiner Einfiihrung in die Forschung durch Roscher vor rund 150
Jahren umstrittenen ,, Aufgeklarten Absolutismus® ebenso wie flr Pradikate wie
»hochabsolutistisch“*'® oder die bereits in Anfilhrungszeichen gemeinte Unterschei-
dung zwischen einem ,,harten“ und einem ,,weichen* Absolutismus.*" Verzichtet man
dagegen einmal auf diese Begriffe, ist es plotzlich kein Widerspruch, wenn ein Herr-
scher danach strebt, seine Herrschaft — und zwar im engeren Sinne deren Legitimation,
weniger ihre Praxis — als ,,legibus solutus“ zu etablieren, wenn er dartiber hinaus ver-
sucht, die Stande insgesamt zu entmachten, den Adel zum Hof zu domestizieren und
die Stadte direkter landesherrlicher Einwirkung zu unterstellen — und doch in vielerlei
Hinsicht an Recht und Herkommen gebunden sowie auf die Mitwirkung der Stande
angewiesen bleibt.**> Auch Heinz Duchhardt weist in einer neuen Gesamtdarstellung

106 Auch Horst Dreitzel, Absolutismus und standische Verfassung in Deutschland. Ein Beitrag zu Kon-
tinuitdt und Diskontinuitit der politischen Theorie in der frihen Neuzeit, Mainz 1992, S. 130,
kommt aus diesem Grund zu dem Schluss, dass der Begriff ,,Absolutismus® als Epochenbezeich-
nung fur die Geschichte der politischen Theorie ungeeignet ist.

97 v/gl. u. a. Diego Quaglioni, | limiti del principe legibus solutus nel pensiero giuridico-politico nella
prima eta moderna, in: Angela De Benedictis, Ivo Matozzi (Hrsg.), Giustizia, potere e corpo sociale
nella prima eta moderna. Argomenti nella letteratura giuridico-politica, Bologna 1994, S. 55-71.

108 Blankner, ,,Absolutismus® und ,friihmoderner Staat“ (wie Anm. 12), S. 52-55. Vgl. auch
Asch/Duchhardt, Einleitung (wie Anm. 82), S. 7.

109 Reinhard, Friihmoderner Staat und deutsches Monstrum (wie Anm. 21), S. 348.

19 \v/gl. Gerhard Oestreich, Zur Heeresverfassung der deutschen Territorien von 1500 bis 1800, in:
Forschungen zu Staat und Verfassung. Festgabe fiir Fritz Hartung, hrsg. von Richard Dietrich und
Gerhard Oestreich, Berlin 1958, S. 419-439, hier S. 432. Beispiele fur die aktuelle VVerwendung
beider Begriffe bei Reinalter, Aufgeklarter Absolutismus (wie Anm. 72) sowie Wolfgang Neuge-
bauer, Zentralprovinz im Absolutismus. Brandenburg im 17. und 18. Jahrhundert, Berlin 2001, et-
wa S. 105 ff.

111 Sjehe Schunka, Tagungsbericht (wie Anm. 23).

112 \/gl. dazu den Abschnitt Monarchische Herrschaft und Herrschaft des Rechts, in: Asch/Duchhardt,
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zur europdischen Geschichte darauf hin, dass auch die Monarchen des 17. und 18.
Jahrhunderts sich an das naturliche Recht gebunden gesehen und keineswegs durch-
weg die Abschaffung der Stdnde betrieben hatten, und kommt zu dem Schluss, dass
dem von der Absolutismusforschung gezeichneten Herrscherbild kein First des 17.
oder 18. Jahrhunderts zu entsprechen suchte und vermochte.™

Trotz der wachsenden Einsicht in die inhaltlichen und methodologischen Unzulang-
lichkeiten des Absolutismusbegriffs und die Schwierigkeiten des damit verbundenen
geschichtsphilosophischen Konzeptes gibt es nach wie vor erhebliche Widerstdnde
dagegen, den Terminus auch in seiner umfassenden Verwendung als Kategorie gesell-
schaftlicher und politischer Entwicklung in der friihen Neuzeit zu verabschieden. Fast
scheint es, als stehe dem eine verbreitete Nostalgie entgegen: So hat erst kiirzlich Ale-
xander Schunka seinen Bericht iber eine Tagung zu Leistungen und Grenzen des Ab-
solutismus-Paradigmas trotz der eingehenden Erwéhnung der auch bei der genannten
Tagung vielfach vorgebrachten Kritik und dem Zugestandnis, dass Absolutismus zu-
mindest als Konzept oder gar Paradigma (...) fragwurdig geworden sei, mit dem em-
phatischen Satz beschlossen: Nichts desto weniger lebt das alte Schlachtro noch - es
zuckt noch kraftig, und das ist gut.** Inhaltliche Griinde, warum das Festhalten am
»Absolutismus® gut sei, werden allerdings nicht benannt."* Der Verdacht liegt daher
nahe, dass viele Forscher vor allem deswegen an dem Begriff festhalten, weil sie sich
an ihn gewohnt haben und sich die Frihneuzeitgeschichte nur schwer ohne ihn vorstel-
len kdnnen.

In der Tat ist Gewohnheit wohl auch das Hauptargument Peter Baumgarts bei seiner
vehementen Verteidigung des ,,Absolutismus®: Bis in die wahrend der letzten Jahr-
zehnte gangigen deutschen Handbticher hinein ist immer wieder vom Zeitalter des Ab-
solutismus die Rede.*** Ahnlich argumentierte Helmut Neuhaus 1997:

Die fast eineinhalb Jahrhunderte zwischen dem Ende des Dreif3igjahrigen Krie-

ges und dem Beginn der franzdsischen Revolution bilden das Zeitalter des Abso-

Absolutismus — ein Mythos? (wie Anm. 82) sowie insbes. den Beitrag von Wolfgang Schmale, Das
heilige Romische Reich und die Herrschaft des Rechts. Ein Problemaufrif3, in: ebd., S. 229-248.
Siehe jetzt auch Wolfgang Neugebauer, Staat — Krieg — Korporation. Zur Genese politischer Struk-
turen im 17. und 18. Jahrhundert, in: Historisches Jahrbuch 123 (2003), S. 197-237.

13 Handbuch der Geschichte Europas, hrsg. von Peter Blickle, Bd. 6: Heinz Duchhardt, Europa am
Vorabend der Moderne 1650-1800, Stuttgart 2003, S. 15.

14 Schunka, Tagungsbericht (wie Anm. 23).

> Ahnliches gilt offenbar fiir die von Ronald G. Asch und Heinz Duchhardt zur Auseinandersetzung
mit Henshall und seiner Kritik 1994 in Miinster veranstaltete Tagung. Vgl. Asch/Duchhardt, Einlei-
tung (wie Anm. 82), S. 24.

116 Baumgart, Absolutismus (wie Anm. 72), S. 579.
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lutismus. Trotz aller Kritik an diesem Epochenbegriff und seiner Verwendung flr
den Zeitraum von 1648 bis 1789 hat er sich — aufs Ganze gesehen — fiir den kon-
tinentaleuropaischen Raum in Gesamtdarstellungen und Handbiichern auch zur
deutschen Geschichte behaupten kénnen.™’
Verschwiegen wird aber dabei, dass dies oftmals nicht aus inhaltlichen Griinden er-
folgt ist, sondern sich reiner Konvention verdankt. So haben sowohl Heinz Duchhardt
als auch schon Rudolf Vierhaus sich im wesentlichen und vielleicht sogar gegen ihre
eigene wissenschaftliche Uberzeugung den an den Gewohnheiten der akademischen
und schulischen Lehre orientierten Verlagsvorgaben gebeugt — und dies auch bekannt.
Gewohnheit oder Konvention kdénnen aber nicht nur fur sich allein kein wissenschaft-
liches Argument fiir das Festhalten an einem problematisch gewordenen Begriff
sein'*®, sondern sie bergen dariiber hinaus die Gefahr, mit der Beibehaltung der Be-
zeichnung deren inhédrente Problematik weiter zu verstetigen und zu verselbstandigen.
Dies geschieht zum Beispiel, wenn Bibliographien und Internetangebote weiterhin
mehrheitlich und ungeachtet aller inhaltlichen Kritik wie selbstverstandlich die mit
dem Begriff ,,Absolutismus® verbundenen Epochengrenzen 1648 und 1789 (berneh-
men und so auf unabsehbare Zeit die geschichtswissenschaftliche Heuristik im Sinne
eines idealtypischen und von den meisten Fachvertretern als tiberkommen oder zumin-
dest problematisch erkannten geschichtsteleologischen Interpretaments beeinflussen.'*
Als Hilfsargument fiir das Festhalten an den liebgewordenen Gewohnheiten und
Konventionen des Faches wird meist angefihrt, es bestehe nun einmal keine (iberzeu-
gende Alternative zum Absolutismus, um so weniger als ein berzeugender Ersatz-
begriff, der die zur Diskussion stehenden geschichtlichen Phdnomene jedenfalls ap-
proximativ auf einen einheitlichen Nenner zu bringen vermag, nirgendwo in Sicht
ist.”® Dem ist entgegen zu halten, dass analytische Kategorien ebenso wie Epochen-
einteilungen und -bezeichnungen immer und grundsatzlich willkirlich gesetzt sind. Es
handelt sich dabei um reine erkenntnistheoretische Hilfskonstruktionen, die bestenfalls
eine gewisse Plausibilitat besitzen, keineswegs aber unumstéRlich oder zwingend und
im Ubrigen auch in ihrer Plausibilitat standortabhéngig und damit notwendigerweise
historisierbar sind.'** Selbst dass der Epochencharakter der friihen Neuzeit inzwischen

17 Neuhaus verweist hier auf Henshall, den er allerdings ohne eingehende Auseinandersetzung abtut.
Helmut Neuhaus, Einleitung, in: ders. (Hrsg.), Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellungen,
Bd. 5: Das Zeitalter des Absolutismus 1648-1789, Stuttgart 1997, S. 5. Vgl. zur Argumentation
auch Duchhardt, Zeitalter des Absolutismus (wie Anm. 64), S. 171.

18 Schon Hegel kritisierte atzend die Gewohnheit der Deutschen, an ihren Begriffen festzuhalten,
auch wenn sie nicht mehr geeignet sind, die Wirklichkeit zu erfassen. Boldt u. a., Staat und Souve-
rénitat (wie Anm. 3), S. 37.

119 Ein Beispiel ist die Virtual Library Geschichte (www.fruehe-neuzeit.net), die nach wie vor mit dem
»Zeitalter des Absolutismus* operiert.

120 Baumgart, Absolutismus (wie Anm. 72), S. 583. Fast wortgleich Asch/Duchhardt, Einleitung (wie
Anm. 76), S. 24. VVgl. auch Schunka, Tagungsbericht (wie Anm. 23).

121 y/gl. Kamlah, Utopie, Eschatologie, Geschichtsteleologie (wie Anm. 14), sowie Markus Meumann,
Von der Endzeit zum Sé&kulum. Zur Neuordnung von Zeithorizonten und Zukunftserwartungen
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unbestritten ist*??, ist im wesentlichen eine geschichtswissenschaftliche Konvention,
die freilich - im Gegensatz zum ,,Absolutismus* - derzeit einen hohen Grad der Ak-
zeptanz und Plausibilitat beanspruchen darf. Dartiber hinaus fordert allerdings die aus
der deutschen Wissenschaftstradition des 19. Jahrhunderts stammende Neigung zu
idealtypischen Epochenbezeichnungen - in der angelsachsischen Tradition z. B. wer-
den dagegen fast ausschlieBlich Zeitraume als heuristische Hilfskonstruktionen ver-
wendet — in besonders hohem MaR die Tendenz heuristischer und interpretatorischer
Engfuhrung, indem von vornherein jedes Erkenntnisinteresse unbewusst einem imma-
nenten, geschichtsphilosophisch fundierten Erkenntnisziel unterworfen wird. Nun
hiesse es sicherlich das Kind mit dem Bade ausschiitten, wollte man Idealtypen grund-
satzlich als heuristische Hilfskonstruktionen ablehnen. Problematisch ist allein die
Verfestigung dieser Idealtypen zur alleinigen Erkenntnis- und Interpretationskategorie,
wie es sich in ihrer Verwendung als Epochenbezeichnung manifestiert. Ebenso wenig
soll hier daflr pladiert werden, erkenntnisorientierten Epochenbegriffen génzlich ab-
zusagen oder gar ebenfalls nur noch Jahreszahlen zu verwenden. Um der durch die
Forschung belegten Vielgestaltigkeit einer jeden Epoche ann&hernd gerecht werden zu
kdnnen, missen Epochenbezeichnungen allerdings immer wieder hinterfragt und wohl
auch grundsétzlich variabel gehalten werden, statt aus purer Gewohnheit zu scheinbar
un- und damit letztlich ahistorischen Kategorien zu erstarren.'*

In einer Auseinandersetzung mit dem von Georg Schmidt gepragten Begriff des
komplementéaren Reichs-Staates als Charakterisierung des frihneuzeitlichen Alten
Reiches'* hat erst kiirzlich Wolfgang Reinhard™ grundsatzliche und tiefgreifende Be-
denken gegen die nach wie vor herrschende teleologische Betrachtung der friihen
Neuzeit als Musterbuch der Moderne geéduRert, wie sie (neben dem grof3en ,,F“ der
»Fruhen Neuzeit“) vor allem im Begriff ,frihmoderner Staat“ zum Ausdruck kom-
me.'® Insbesondere sei die Semantik des Begriffs keine Definition, sondern eine Pro-
zess- und Zielkategorie.* Dies gilt ebenso fiir den ,,Absolutismus*, der seine erkennt-
nisleitende Funktion ausschlieBlich der dahinter stehenden geschichtstheologischen,
national wie heilsgeschichtlich aufgeladenen Staatsglédubigkeit des 19. Jahrhunderts
verdankt und diese daher immer auch nur in deren Kontext erfiillen kann. Zugespitzt
ausgedriickt, macht die Verwendung des Begriffs ,,Absolutismus® - ebenso wie des

ausgangs des 17. Jahrhunderts, in: Sylvia Heudecker u. a. (Hrsg.), Kulturelle Orientierung um
1700. Traditionen, Programme, konzeptionelle Vielfalt, Ttbingen 2004, S. 98-119.

122 Duchhardt, Europa am Vorabend der Moderne (wie Anm. 91), S. 14.

123 v/gl. dazu Meumann, Von der Endzeit zum Sakulum (wie Anm. 121).

124 schmidt, Geschichte des Alten Reiches (wie Anm. 21).

125 Reinhard hatte sich friiher starker Interpretamenten wie ,,Sozialdisziplinierung* oder ,,frihmoder-
ner Staat” verpflichtet gefuhlt, vgl. dazu Wolfgang Reinhard, Das Wachstum der Staatsgewalt, in:
Der Staat 31 (1992), S. 59-75.

126 Reinhard, Friihmoderner Staat und deutsches Monstrum (wie Anm. 21), S. 339.

2" Ehd., S. 344.
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Terminus ,,frihmoderner Staat“ — nur dann Sinn, wenn man auch das dahinterstehende
Staatsverstandnis teilt, und sei es auch nur implizit und unbewusst.

Eben in der ihnen inhdrenten Teleologie und Dichotomie liegen aber gerade die
Suggestivitat und die Wirkungsmacht von Begriffen wie ,frihmoderner Staat* und
»Absolutismus®, denn eben diesen problematischen Eigenschaften verdanken sie den
vermeintlichen Vorteil einer grof3en Trennschérfe, den die Verteidiger dieser Konzepte
immer wieder vorbringen. Genau damit aber sind auch die einseitige Heuristik sowie
die daraus folgende, stets einem inharenten Geschichtsziel verpflichtete selbsterfullen-
de Interpretation verbunden.”® Ungeachtet aller Umdeutungen, Neueinteilungen, Ein-
schrankungen und Zuspitzungen bleiben so unweigerlich die urspriinglichen Bedeu-
tungen weiter bestehen, und sei es nur konnotativ. Teleologische und/oder dichotomi-
sche Begriffe erscheinen uns daher zur Beschreibung komplexer historischer Realita-
ten ganzlich ungeeignet; auf die Kategorien ,,Absolutismus® und ,,Frihmoderner
Staat” sollte somit bei der Beschreibung von Herrschaftsverhaltnissen in der friihen
Neuzeit unseres Erachtens ganzlich verzichtet werden.

Demgegentber ist der Begriff ,,Staat* zweifellos nicht verzichtbar. Unsere Darle-
gungen zeigen aber doch, wie sorgsam mit dem Begriff ,,Staat* umgegangen werden
muss, der im umfassenden Sinn wohl kaum vor dem ausgehenden 18. Jahrhundert e-
xistiert haben dirfte.”® Der Begriff sollte daher, wie schon Otto Brunner meinte, vor-
wiegend dort zu verwenden sein, wo es kein Mil3verstandnis hervorruft und sein Ver-
haltnis zu konkreten Begriffen wie Reich oder Land geklart wird.™ Das heif3t insbe-
sondere, dass von ,,Staat” in der frihen Neuzeit dann die Rede ist, wenn Staaten selbst
zu handelnden Subjekten werden, also vornehmlich im zwischenstaatlichen Han-
deln.*® Dagegen erscheint ,,Staat“ weitgehend ungeeignet, innere Herrschaftsverhalt-
nisse fur die frihe Neuzeit zu beschreiben. Dafiir bedarf es vielmehr eines begriffli-
chen Instrumentariums, das es erlaubt, den Blick von abstrakten Zielkategorien weg
hin zu den Herrschaftsbeziehungen selbst, ihren Strukturen und Akteuren, zu richten.

V.

Wie bereits erwéhnt, hat die Frihneuzeitforschung seit den 1960er und 70er Jahren in
wachsender Zahl Befunde vorgelegt, die die selbst erfullenden Zielkategorien ,,Staat"
oder ,,Absolutismus* zundchst aus empirischer Sicht in Frage stellten, indem sie deren
Realisierungsdefizite betonten, und schlieBlich deren erkenntnisleitende Funktion fir
die historische Praxis génzlich in Frage stellten. Wenn sich diese neuen Ansétze auch

128 \/gl. dazu auch Hinrichs, Fiirsten und Méchte (wie Anm. 85), S. 233 f.

129 Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt (wie Anm. 13), S. 16.

30 Brunner, Land und Herrschaft (wie Anm. 43), S. 112.

31 Dies gilt fiir die Reichsterritorien nur eingeschrankt. Vgl. dazu Burgdorf, ,,Das Reich geht mich
nichts an“ (wie Anm. 30), S. 38.



36 Markus Meumann / Ralf Prove

erst in den letzten zwei Jahrzehnten zunehmend im Mainstream der Forschung neben
der Absolutismusforschung haben behaupten kénnen, haben sie doch ihrerseits partiell
an altere Arbeiten und Vorstellungen aus dem 19. und dem friihen 20. Jahrhundert an-
kniipfen konnen, die sich vor allem gegen die einseitige thematische Fokussierung auf
den Staat und die eindimensionale Betonung der Ereignisse und der Leitideen von Po-
litik und Verfassung richteten. Dagegen wurden die Rolle und Funktion von Kultur
und Religion sowie das Eigenleben dékonomischer und sozialer Strukturen herausge-
strichen. Zudem fanden sich immer wieder Auf3enseiter, die sowohl die borussisch-
kleindeutsche Geschichtsschreibung im Kaiserreich als auch das von dieser favorisier-
te Machtstaatskonzept hinterfragten. Karl Lamprecht etwa entfachte am Ende des 19.
Jahrhunderts einen Methodenstreit, als er statt der traditionellen Geschichtsschreibung,
die sich — verstanden als Politikgeschichte — auf Fakten und die Taten ,,groRer Man-
ner* beschrankte, seine Auffassung von Kulturgeschichte vertrat, die die Totalitat so-
zialer, wirtschaftlicher, politischer und geistiger Erscheinungen erfassen sollte. Ange-
sichts der Herausforderungen der Naturwissenschaften plédierte Lamprecht Gberdies
fiir einen strukturgeschichtlichen Ansatz, der bestimmte GesetzmaRigkeiten, vor allem
solche sozialpsychologischer Natur, zu enthillen imstande sei. Es ist bezeichnend fur
die Wissenschaftskultur der vergangenen anderthalb Jahrhunderte und die dazugehdri-
gen Monopolisierungstendenzen des wissenschaftlichen Diskurses, dass erst spatere
Historikergenerationen unter dem Eindruck eines zunehmenden Methodenpluralismus
seit den 1980er Jahren diese Forscher wieder rezipiert haben.'*

Empirisch konnten sich Kritiker einer zielgerichtet auf den ,,modernen® Staat zulau-
fenden Historiographie vor allem auf die Ergebnisse der Standeforschung berufen, die
nach dem ersten Weltkrieg aus dem Schatten des Absolutismusparadigmas herauszu-
treten begann.”*® Wahrend die Stdnde von der borussischen Historiographie des Kai-

132 | uise Schorn-Schiitte, Karl Lamprecht. Kulturgeschichtsschreibung zwischen Wissenschaft und
Politik, Gottingen 1984. Vgl. auch Hans Schleier, Deutsche Kulturhistoriker des 19. Jahrhunderts.
Uber Gegenstand und Aufgaben der Kulturgeschichte, in: Geschichte und Gesellschaft 23 (1997),
S. 70-98. Zum sogenannten Methodenstreit Ende des 19. Jahrhunderts vgl. Karl H. Metz, ,,Der Me-
thodenstreit in der deutschen Geschichtswissenschaft (1891-99)*: Bemerkungen zum sozialen
Kontext wissenschaftlicher Auseinandersetzungen, in: Storia della Storiografia 6 (1984), S. 3-20.
Vgl. dazu auch die vielschichtige Untersuchung von Lutz Raphael, Historikerkontroversen im
Spannungsfeld zwischen Berufshabitus, Facherkonkurrenz und sozialen Deutungsmustern. Lamp-
recht-Streit und franzdsischer Methodenstreit der Jahrhundertwende in vergleichender Perspektive,
in: Historische Zeitschrift 251 (1990), S. 325-363. In gewissem Rahmen legte auch die von Gustav
Schmoller gefiihrte jlingere Historische Schule der deutschen Nationalékonomie ihren Fokus star-
ker auf soziale und wirtschaftliche Strukturen. Der von der Forschung erst in den letzten Jahren
wieder entdeckte Schmoller hatte ein umfassendes Modell einer historischen Sozialwissenschaft
unter Berlicksichtigung wertgeleiteter Kulturbedeutung, kollektiver psychologischer Wertbezie-
hungen und materieller Entwicklungsgesetze erarbeitet. Vgl. Wolfgang Neugebauer, Die ,,Schmol-
ler-Connection*, Acta Borussica, wissenschaftlicher GroRbetrieb im Kaiserreich und das Bezie-
hungsgeflecht Gustav Schmollers, in: Jirgen Kloosterhuis (Hrsg.), Archivarbeit fir Preul3en, Berlin
2000, S. 261-301.

133 v/gl. Kersten Kriiger, Die landstandische Verfassung, Miinchen 2003.
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serreiches noch weitgehend negativ bewertet worden waren — ihre ,,[Entmachtung*
durch den ,,absolutistischen* Furstenstaat des 17. und 18. Jahrhunderts galt als ausge-
macht und wurde mehrheitlich ausdrticklich begriRt —, wurden sie nun durch eine sich
uber die Nationalstaaten hinaus organisierende Forschung als VVorldufer des modernen
Parlamentarismus betrachtet.*** Nach dem zweiten Weltkrieg war es vor allem der be-
reits erwahnte Dietrich Gerhard, der &hnlich wie Otto Brunner den ,,modernen® Staat
als Erfindung des 19. und 20. Jahrhunderts erkannte und die Stidnde als Strukturele-
ment frihneuzeitlicher Staatlichkeit verstand, damit jedoch weitgehend ungehort
blieb.** Auch der nach GroRbritannien emigrierte Standeforscher Francis Ludwig
Carsten zog den vehementen Widerspruch von fiihrenden Verfassungshistorikern wie
Fritz Hartung auf sich und wurde dementsprechend marginalisiert.”®® Erst seit den
1960er Jahren gewann die Standeforschung unter dem Einfluss der Struktur- und Ge-
sellschaftsgeschichte an Einfluss auf das Konzept des ,,frihmodernen Staates“, wie es
von Gerhard Oestreich und anderen vertreten wurde. Zugleich aber verhinderte
Oestreichs ausschlielliche Bezugsetzung der vorgelegten Forschungsergebnisse zu
dem vorherrschenden Interpretament des ,,Absolutismus® den Durchbruch zu einer
verénderten Auffassung von Herrschaft und Verfassung in der frihen Neuzeit; die
vielfach nachgewiesenen lebendigen stdndischen Traditionen blieben somit systema-
tisch fir viele Verfassungshistoriker lange Zeit die Ausnahme vom Regelfall, wurden
bis in die jlingste Zeit als das ,,Nichtabsolutistische im Absolutismus* verstanden.**

Demselben dichotomisierenden Verstandnis von Herrschaft unterlagen zunéchst
auch die zahlreichen Volksaufstande und Revolten der friihen Neuzeit, die bestenfalls
als retardierendes Element im von ,,oben®, also den Firsten und ihren Hofen und Ré-
ten, initiierten und vorangetriebenen Staatsbildungsprozess wahrgenommen wurden.
Namentlich in Deutschland galt der Umstand, dass nach der vernichtenden Niederlage
der Bauern im Bauernkrieg von 1524/25 die Tradition des bauerlichen Widerstands
scheinbar zum Erliegen gekommen war, bis weit nach dem zweiten Weltkrieg als
Ausweis flr die Durchsetzung des firstlichen Machtstrebens.*®

Dies begann sich erst mit der zunehmenden Rezeption internationaler Forschungs-
ansatze durch eine jlingere Historikergeneration in den 1970er Jahren zu &ndern. Ne-
ben der franzésischen Geschichtswissenschaft, die sich fiir die Revolten und Aufstan-

%4 Ebd., S. 51 ff.

135 Dietrich Gerhard, Standische Vertretungen in Europa im 17. und 18. Jahrhundert, Géttingen 1969,
2. Aufl. 1974,

1% Kriger, Landstandische Verfassung (wie Anm. 133), S. 62-65.

37 Siehe dazu oben Anm. 100. Erst seit kurzem hat nun auch die Verfassungsgeschichte begonnen,
Uber den Charakter vor- und frihmoderner Staatlichkeit unter Einbeziehung von vor-modernen
Formen der Partizipation und der stdndischen Korporationen neu nachzudenken, vgl.. Neugebau-
er, Staat — Krieg — Korporation (wie Anm. 112), S. 199.

138 vgl. Horst Buszello, Deutungsmuster des Bauernkriegs in historischer Perspektive, in: ders. u. a.
(Hrsg.), Der deutsche Bauernkrieg, Paderborn u. a. 1984; Winfried Schulze, Européische und Deut-
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de des 17. und 18. Jahrhunderts als VVorgeschichte der Revolution von 1789 interes-
sierte®, waren es vor allem Arbeiten von DDR-Historikern, die mit Blick auf das von
der SED-Fiihrung groR herausgestellte Bauernkriegsjubilaum von 1975 in der Bundes-
republik rezipiert wurden und westdeutsche Historiker in Auseinandersetzung mit der
marxistischen Deutung zu eigenen Studien anregten. Die marxistische Geschichtswis-
senschaft interpretierte den Bauernkrieg und andere Aufstande als Zeugnisse des ,,bau-
erlichen Klassenkampfes* und stellte sie somit in die Tradition des Kampfes gegen
»Ausbeutung® und ,,Feudalismus®. Zum Initiator der internationalen Widerstandsfor-
schung wurde der sowjetische Historiker Boris PorSnev, der nach dem zweiten Welt-
krieg begonnen hatte, sich mit den Volksaufstdnden in Frankreich zu beschaftigen, und
maligeblich deren Deutung im Rahmen des Klassenkampfkonzeptes propagierte. 1954
erschien seine Studie Uber Die Volksaufstdnde in Frankreich vor der Fronde auf
deutsch in der DDR und regte dort die Erforschung vergleichbarer Bewegungen in
(Ost-) Deutschland an.** In Frankreich trat der politisch konservative Historiker Ro-
land Mousnier Porsnevs Deutung der Volksaufstdande entgegen, indem er vor allem
den antifiskalischen Charakter dieser Bewegungen betonte.*** Vor allem aber initiierte
Mousnier eine Reihe von groRangelegten Untersuchungen zu den Erhebungen und
Revolten des 17. Jahrhunderts.** Seither haben franzésische, aber vor allem auch an-
gelsdchsische Historiker, Marxisten wie Nichtmarxisten, eine Vielzahl von Studien zu
den Revolten der friihen Neuzeit vorgelegt.*** In den letzten Jahren sind darliber hinaus
auch nicht-gewaltsame Widerspruchsformen wie Petitionen, Suppliken und ,,Gravami-
na“ zunehmend in den Blickpunkt der Forschung geraten'*, nicht zuletzt befordert

sche Bauernrevolten der friihen Neuzeit — Probleme der vergleichenden Betrachtung, in: ders.
(Hrsg.), Europdische Bauernrevolten der frilhen Neuzeit, Frankfurt/M. 1982, S. 10-60, hier S. 11 f.

39 Deutlich wird dieser Revolutionsbezug auch in dem Titel der jiingsten umfassenden Studie von
Jean Nicolas, La rébellion frangaise: mouvements populaires et consience sociale 1661-1789, Paris
2002.

140 Boris Por$nev, Die Volksaufstande in Frankreich vor der Fronde 1623-1648, Leipzig 1954. Zur
Rezeption PorSnevs in der DDR-Geschichtswissenschaft siehe Gerhard Heitz, Der Zusammenhang
zwischen den Bauernbewegungen und der Entwicklung des Absolutismus in Mitteleuropa, in: Zeit-
schrift fur Geschichtswissenschaft, Sonderheft 13 (1965), S. 71-83; vgl. auch Winfried Schulze,
Bauerlicher Widerstand und feudale Herrschaft in der friihen Neuzeit, Stuttgart-Bad Cannstadt
1980, S. 27 f.

141 Roland Mousnier, Fureurs paysannes. Les paysans dans les révoltes du XVII° siécle (France, Rus-
sie, Chine), Paris 1967 (engl.: Peasant uprisings in seventeenth century France, Russia and China,
London 1971).

142 Madeleine Foisil, La révolte des nu-pieds et les révoltes normandes de 1639, Paris 1970; Yves-
Marie Bercé, Histoire des Croquants. Etude des soulévements populaires au 17° siécle dans le sud-
ouest de la France, 2 Bde, Genf 1974; René Pillorget, Les mouvements insurrectionels en Provence
entre 1596-1715, Paris 1975.

143 Zusammenfassend dazu Charles Tilly, Die europdischen Revolutionen, Minchen 1993; Hugues
Neveux, Les révoltes paysannes en Europe, XI1V°-XVII° siécle, Paris 1997,

144 Beat Kiimin, Andreas Wirgler, Petitions, Gravamina and the early modern state: local influence on
central legislation in England and Germany (Hesse), in: Parliaments, Estates and Representation 17
(1997), S. 39-60; Cecila Nubola, Supplications between Politics and Justice: The Northern and
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durch den Zusammenbruch der marxistischen Systeme in Osteuropa. Damit einherge-
hend haben sich die damit verbundenen Interpretationsansatze von einem Verstandnis
der Volkserhebungen als sozialer Protestbewegung und Rebellion von ,,unten hin zu
einem umfassenderen und flexibleren, dabei starre dichotomische Vorstellungen von
Herrschaft tberwindenden Verstdndnis von Politik als interessengeleitetem, durch
Kommunikation und Interaktion gepréagtem Konfliktaustrag weiterentwickelt, das vor
allem am Beispiel der Niederlande und Englands erarbeitet wurde, aber auch fiir ein
neues Verstandnis von Herrschaftsbeziehungen in den kontinentaleuropaischen Mo-
narchien bedenkenswerte Anregungen bereitstellt.'* VVolksaufstande und Widerstands-
aktionen der Bevolkerung sind in dieser Perspektive nicht langer verlangsamende
Momente oder verzweifeltes Auflehnen ,historischer Verlierer gegen eine unaufhalt-
same Verherrschaftlichung, sondern aktiv mitgestaltende Elemente des Staatsbil-
dungsprozesses.**®

Wahrend auRerhalb der marxistischen Wissenschaft international meist von ,,Revol-
tenforschung“ die Rede war und ist, dominiert in Deutschland bis heute der Begriff
»~Widerstand“.*" Dies erklart sich durch die besonders von der deutschsprachigen For-
schung verfolgte Frage nach der Legitimierung solcher Volkserhebungen oder Auf-
stdnde durch das Widerstandsrecht. Dessen Erforschung kann auf eine vergleichsweise
lange Tradition zurtickblicken. Verstanden als standisches Widerstandsrecht im enge-
ren Sinn, wurde es zundchst als Teil des Staatsrechts aufgefasst und als solches vor-
wiegend der Rechtsgeschichte Uberlassen. Lange Zeit diente der Begriff ,,Widerstands-
recht” dann als Sammelrubrik fir Publizistik, Staatsrecht und Historiographie des 19.
und frihen 20. Jahrhunderts.*® Erst in den 1970er Jahren verschafften die Suche nach
den Wurzeln eines spezifisch deutschen Demokratieverstandnisses im Umfeld des
Bauernkrieges und das Bemihen um eine Einbindung des Widerstandes gegen den
Nationalsozialismus in eine demokratische Tradition dem Widerstandsrecht der friihen
Neuzeit breites historisches Interesse; dieses war zum Ausdruck eines umfassenden

Central Italian States in the Early Modern Age, in: International Review of Social History 46
(2001), Supplement, S. 35-56; dies., Andreas Wirgler (Hrsg.), Suppliche e ,,gravamina®. Politica,
amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII), Bolognha 2002. Den Wechsel von den
gewaltsamen Widerstandsformen hin zur Beschwerdepraxis hat in der deutschsprachigen For-
schung v. a. Peter Blickle vorangetrieben. Siehe dazu Heinrich Richard Schmidt u. a. (Hrsg.), Ge-
meinde, Reformation und Widerstand. Festschrift fir Peter Blickle zum 60. Geburtstag, Tubingen
1999.

%5 vgl. dazu Wayne Te Brake, Shaping History. Ordinary People in European Politics, 1500-1700,
Berkeley u. a. 1998.

146 \/gl. dazu Anne-Marie Cocula, Jean-Pierre Dedieu, Introduction, in: Anne-Marie Cocula (Hrsg.),
Adhésion et résistances a I’Etat en France et en Espagne 1620-1660, Pessac 2001, S. 7-10.

17 v/gl. dazu demnachst den Beitrag von Markus Meumann in den Tagungsakten einer Konferenz zum
Thema ,,Operare la resistenza: Suppliche, gravamina e rivolte in Europa (1300-1800)“, die im Ja-
nuar 2003 unter der Leitung von Cecilia Nubola und Andreas Wiirgler in Trient stattfand.

148 Robert von Friedeburg, Widerstandsrecht im Europa der Neuzeit. Forschungsgegenstand und For-
schungsperspektiven, in: ders. (Hrsg.), Widerstandsrecht in der frihen Neuzeit. Ertrdge und Per-
spektiven der Forschung im deutsch-britischen Vergleich, Berlin 2001, S. 11-59, hier S. 20.
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religiosen und politischen Gegenentwurfs geworden, den Biirger und Bauern dem hie-
rarchischen Firstenstaat entgegenstellten.™* Damit einher ging die von Winfried
Schulze erstmals 1975 vorgebrachte These einer ,,Verrechtlichung von Konflikten“ im
Alten Reich, die nach dem gescheiterten Bauernkrieg zu einer vermehrten Inanspruch-
nahme der Gerichte auch durch einfache Biirger und Bauern gefiihrt und somit die
Notwendigkeit gewaltsamer Erhebungen verringert habe.** Seither haben Rechts- wie
Allgemeinhistoriker in vielfaltigen Studien das Vorhandensein eines ausgepragten Wi-
derstandsrechtes wie auch eines weitreichenden Verstdndnisses von Grund-, Men-
schen- und Freiheitsrechten in der friihen Neuzeit aufgezeigt, das nicht nur gelehrten
Universitétsjuristen zuganglich war, sondern auch in den Herrschafts- und Legitimi-
tatsvorstellungen breiter Bevoélkerungsschichten prasent war und im Konfliktfall eine
wichtige Rolle spielte.™*

Generell hat in den letzten Jahren die Betonung von Recht als Bestandteil und
Rahmenbedingung von Herrschaftsbeziehungen in der Forschung grofieren Raum ein-
genommen.** MaBgeblichen Anteil daran hat die Reichsgeschichte, die das Funktio-
nieren und die Wirksamkeit der Reichsinstitutionen und insbesondere der hdchsten
Gerichtsbarkeit im Heiligen Romischen Reich in zahlreichen Studien nachgewiesen
und sowohl ein erstaunliches AusmaR an Handlungsspielraum fir die Untertanen als
auch einen bedeutenden Einfluss der Reichsgerichte in den kleineren und mittleren

9 Epd., S. 36.

150 Winfried Schulze, Die veranderte Bedeutung sozialer Konflikte im 16. und 17. Jahrhundert, in:
Hans-Ulrich Wehler (Hrsg.), Der deutsche Bauernkrieg 1524-1526, Géttingen 1975, S. 277-302,
bes. S. 281 f.; ders., Einfiihrung in die Neuere Geschichte (wie Anm. 48), S. 61-66.

131 Zum Widerstandsrecht siehe etwa Robert von Friedeburg, Widerstandsrecht und Konfessionskon-

flikt: Notwehr und gemeiner Mann im deutsch-britischen Vergleich 1530-1669, Berlin 1999; ders.,

Widerstandsrecht (wie Anm. 148); Angela de Benedictis, Karl-Heinz Lingens (Hrsg.), Wissen,

Gewissen und Wissenschaft im Widerstandsrecht (16.-18. Jh.). Sapere, coscienza e scienza nel di-

ritto di resistenza (XVI-XVIII sec.), Frankfurt/M. 2003; zu den Grund- und Menschenrechten vgl.

Peter Burg, Die Verwirklichung von Grund- und Freiheitsrechten in den PreuBischen Reformen

und Kants Rechtslehre, in: Gunter Birtsch (Hrsg.), Grund- und Freiheitsrechte im Wandel von Ge-

sellschaft und Geschichte, Gottingen 1981, S. 287-309; Wolfgang Schmale, Arch&ologie der

Grund- und Menschenrechte in der Frihen Neuzeit. Ein deutsch-franzdsisches Paradigma, Min-

chen 1997. Vgl. auch zahlreiche weitere Beitrdge in dem genannten Sammelband von Birtsch,

Grund- und Freiheitsrechte, sowie ders. (Hrsg.), Grund- und Freiheitsrechte von der stdndischen

zur spatbirgerlichen Gesellschaft, Gottingen 1987. Die Erforschung der rechtlichen Wissensbe-

stdnde in der ,,einfachen Bevdlkerung® ist ein noch neues Forschungsfeld, erste Ergebnisse liefert
der Band Ralf Peter Fuchs, Winfried Schulze (Hrsg.), Wahrheit, Wissen, Erinnerung. Zeugenver-

horprotokolle als Quellen fiir soziale Wissensbestande in der Friihen Neuzeit, Miinster u. a. 2002.

Selbst in Kriegszeiten und Phasen militdrischer Besetzungen haben Uberraschend vielfaltige

Rechtsoptionen flr die Menschen bestanden, vgl. Markus Meumann, Beschwerdewege und Kla-

gemaoglichkeiten gegen Kriegsfolgen, Okkupation und militérische Belastungen im Reich und in

Frankreich um die Mitte des 17. Jahrhunderts, in: Heinz Duchhardt, Patrice Veit (Hrsg.), Krieg und

Frieden im Ubergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Theorie — Praxis — Bilder, Mainz 2000, S. 247-

269.
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Territorien festgestellt hat.™® Davon ausgehend hat Wolfgang Schmale in Fortfiihrung
der Verrechtlichungsthese den Begriff einer Herrschaft des Rechts gepragt™, die sich
damit grundlegend von é&lteren Herrschaftsvorstellungen unterscheidet, die von einem
unumschrankt agierenden Firsten ausgingen, der das Recht als Herrschaftsmittel ver-
standen und sich selbst als ,,legibus solutus“ betrachtet habe. Dass dieses Interpreta-
ment allerdings auch unterhalb der Reichsebene bzw. jenseits des schon quantitativ
letztlich doch eng begrenzten Tétigkeitsbereiches der Reichsgerichtsbarkeit zur Be-
schreibung fruhneuzeitlicher Herrschaftsbeziehungen geeignet ist, steht dahin und
misste doch wohl durch entsprechende Forschungen erst noch belegt werden.

Flankiert werden diese neuen Ansétze der Formulierung und Selbstbehauptung von
Rechtspositionen durch die einfache Bevolkerung von zeitgendssischen Vorstellungen
einer gegen den Fursten gerichteten kommunalen Selbstorganisation. So hat die For-
schung in den letzten Jahren verstéarkt auf die lange unterschatzte Bedeutung kommu-
naler Leitbilder und Ordnungskonzeptionen hingewiesen, in denen die gemeindliche
Welt zum alternativem Vorbildcharakter fir die ganze Gesellschaft und damit zum
Gegenentwurf fiir den birokratischen Anstaltsstaat genommen wurde.” Auf dieser
forscherlichen Betonung traditionaler Strukturen und kommunaler Beziige fuRen meh-
rere Interpretationsstrange, die teils aus dem friihneuzeitlichen und alteuropéischen
Nexus, teils von modernen, vor allem aus der Antikenrezeption stammenden Politik-
vorstellungen herriihren.

Das erste Modell umfasst eine massive Erweiterung des von Peter Blickle vor tber
zwanzig Jahren gepragten Begriffs vom ,,Kommunalismus®, der urspriinglich nur auf
die Schweiz und Oberdeutschland sowie lediglich die beiden Jahrhunderte vor 1600
gemiinzt war.™® Erst vor kurzem hat Robert von Friedeburg die Anwendbarkeit dieses
Konzeptes geographisch und zeitlich betrachtlich ausgedehnt und darunter ein En-
semble von Feindbildern, ndmlich vor allem Adlige und landesherrliche Beamte, und
[ein] aus dem Erfahrungsbereich der genossenschaftlich verfaten Landgemeinde ge-

153 vgl. u. a. Heinz Angermeier, Das alte Reich in der deutschen Geschichte. Studien tiber Kontinuita-
ten und Zasuren, Minchen 1991; Ingrid Scheurmann (Hrsg.), Frieden durch Recht. Das Reichs-
kammergericht von 1495-1806, Mainz 1994. Exemplarisch zum Einfluss der Reichsgerichtsbarkeit
Siegrid Westphal, Kaiserliche Rechtsprechung und herrschaftliche Stabilisierung. Reichsgerichts-
barkeit in den thiiringischen Territorialstaaten 1648-1806, Koln u. a. 2002.

14 vgl. Schmale, Herrschaft des Rechts (wie Anm. 112).

1> Die variierenden Ansatze spiegeln sich in den Beitragen der Sammelbdnde von Peter Blickle
(Hrsg.), Landgemeinde und Stadtgemeinde in Mitteleuropa. Ein struktureller Vergleich, Miinchen
1991; ders. (Hrsg.), Theorien kommunaler Ordnung in Europa, Miinchen 1996; sowie ders. (Hrsg.),
Gemeinde und Staat im alten Europa, Munchen 1997.

15 Blickle hat diesen Begriff erstmals 1981 gepragt und ihn damals zeitlich (1400-1600) und geogra-
phisch (Stddeutschland und Alpenraum) noch stark eingeschrankt. Er versteht darunter die Orga-
nisation gemeindschaftlicher, alltéaglicher Belange [...], die Friedewahrung nach innen und auen
und die [...] autochthonen Rechte einer Gemeinde, [die] von allen Mitgliedern in gleicher Berech-
tigung und Verpflichtung wahrgenommen werden, vgl. Peter Blickle, Kommunalismus, Parlamen-
tarismus, Republikanismus, in: Historische Zeitschrift 242 (1986), S. 529-556, hier S. 535.
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speistes Reservoir von Vorstellungen einer guten und gerechten Gesellschaft verstan-
den.” Hinzu kamen Partizipationsversprechen und Auseinandersetzungen mit Grund-
oder Landesherren, so dass soziale Spannungen innerhalb der Gemeinde letztlich im-
mer auf aullere Gegner abgelenkt werden konnten.*®

Ahnlich gelagert ist das Parallel-Modell des stadtischen Republikanismus. Heinz
Schilling hat die Kontinuitat des Stadtrepublikanismus vom Mittelalter zur frihen
Neuzeit nachgezeichnet™® und unterstreicht dessen Nachwirkung und Présenz in Form
gemeindlich-genossenschaftlichen Denkens bis in das 19. Jahrhundert hinein, als die-
ses mit den modernen republikanischen Ideen der Franzdsischen Revolution kollidier-
te. Mit seinen zentralen Strukturmerkmalen, dem Prinzip der Egalitat innerhalb der
politischen Eliten, der radikalen Ablehnung der Einpersonenherrschaft, der festge-
schriebenen Teilhabe ihrer Birger an der stadtischen Herrschaftsausiibung und dem
offentlichen Charakter der Exekutive und der Norm des Gemeinen Besten habe sich
dieser stadtburgerliche Republikanismus alteuropaischer Pragung zu einem Gegen-
entwurf des obrigkeitlichen und zentral-blrokratisch gelenkten Firstenstaates entwi-
ckelt.'®

Der Schwerpunkt dieser Ansétze, die die Artikulation und Bewahrung traditioneller
Rechtsvorstellungen gegen das Vordringen rémischen Rechts und die Regulierungs-
versuche der firstlichen Regierungen beleuchten, konzentriert sich allerdings — wohl
nicht ausdrticklich, aber doch hauptsachlich — auf Korporationen und Kommunen, also
die Ebene stiandischer Partizipation. Uber die Strukturen von Herrschaft vor Ort ist
damit allerdings ebenso wenig gesagt wie Uber die Herrschaftserfahrungen der den
weitaus grofiten Teil der frihneuzeitlichen Population ausmachenden Landbevolke-
rung.

Diese sind vor allem in Gestalt alltdglicher Widerstandsformen, die vor allem von
einfachen Menschen einzeln oder in Gruppen begangen wurden, ins Blickfeld der For-
schung geraten. Namentlich die Historische Kriminalitatsforschung hat zeigen kénnen,

57 Robert von Friedeburg, ,,Kommunalismus* und ,,Republikanismus* in der friihen Neuzeit? Uberle-
gungen zur politischen Mobilisierung sozial differenzierter landlicher Gemeinden unter Agrar- und
sozialhistorischem Blickwinkel, in: Zeitschrift fur historische Forschung 21 (1994), S. 65-91, hier
S.77.

8 Epd., S. 78.

159 Heinz Schilling, Stadt und frihmoderner Territorialstaat: Stadtrepublikanismus versus Fiirstensou-
veranitat — Die politische Kultur des deutschen Stadtbirgertums in Konfrontation mit dem friihneu-
zeitlichen Staatsprinzip, in: Michael Stolleis (Hrsg.), Recht, Verfassung und Verwaltung in der
friihneuzeitlichen Stadt, Kéln 1991, S. 19-39, hier S. 24.

180 Heinz Schilling, Gab es im spaten Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit in Deutschland einen stad-
tischen ,,Republikanismus*? Zur politischen Kultur des alteuropdischen Stadtblrgertums, in: Hel-
mut G. Konigsberger (Hrsg.), Republiken und Republikanismus im Europa der frihen Neuzeit,
Minchen 1988, S. 101-144, hier S. 136 f. Als Vehikel und Kristallisationspunkt zugleich fir stadt-
republikanische ldeen Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts fungierten civile Ord-
nungsformationen, vgl. dazu Ralf Préve, Stadtgemeindlicher Republikanismus und die ,,Macht des
Volkes“. Civile Ordnungsformationen und kommunale Leitbilder politischer Partizipation in deut-
schen Staaten vom Ende des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, Gottingen 2000.
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dass Formen von Sachbesché&digung, Diebstahl, Steuerschmuggel oder andere klan-
destine bzw. unerlaubte Betétigungen h&ufig Ausdruck einer Verweigerungshaltung
gegeniliber dem zunehmenden Regulierungsdruck der Obrigkeit gewesen sind. Ein bei-
nahe klassisches Beispiel ist der massenhafte Holzdiebstahl in der zweiten Hélfte des
18. Jahrhunderts, als die Menschen auf ihren traditionellen Holzleserechten beharrten
und trotz neuer, auf gednderten Rechts- und Besitzverhéltnissen beruhender Verbote,
weiterhin Brennholz sammelten.'®* Wenn man sich auch hiten sollte, diesen alltagli-
chen Aktivitaten weit reichenden ideologischen Charakter zuzubilligen oder die Kri-
minalitat historischer Zeiten zu idealisieren — dazu neigte die Forschung der 1970er
und 80er Jahre vor allem bei der Beschéftigung mit den Rauberbanden des 18. und
frihen 19. Jahrhunderts, wobei sie nicht nur an Eric J. Hobsbawm Begriff von den
»So0zialrebellen®, sondern auch an entsprechende Studien und Tendenzen der soge-
nannten dlteren Kulturgeschichte ankniipfen konnte'®? —, so zeigen sich hier doch wirk-
same Kanéle der Bevolkerung, die eigenen 0konomischen Interessen zu artikulieren
und gegentiber den Planen und Verordnungen der Obrigkeiten zu behaupten. Um diese
Widersetzlichkeit, das Beharren auf traditionellen Vorrechten, die den Menschen ein
Uberleben und Durchschlagen in der Mangelgesellschaft ermdglichten, zu charakteri-
sieren, wurde verschiedentlich auch der freilich etwas romantisierende Begriff ,,Eigen-
Sinn“ vorgeschlagen.™

Grundsatzlich hat die Historische Anthropologie vor dem Hintergrund soziologi-
scher Fragestellungen und aus der Ethnologie tUbernommener Konzepte Kritik am
Staatsbegriff (oder gar an der Epochenbezeichnung ,,Absolutismus®) gedul3ert. Statt-
dessen wird in historisch-anthropologischer Perspektive Herrschaft als ,,soziale Praxis®

181 v/gl. dazu etwa Bernward Selter, Waldnutzung und landliche Gesellschaft. Landwirtschaftlicher
,Néahrwald” und neue Holzékonomie im Sauerland des 18. und 19. Jahrhunderts, Paderborn 1995,
sowie Joachim Radkau, Zur angeblichen Energiekrise des 18. Jahrhunderts: Revisionistische Be-
trachtungen ber die ,,Holznot“, in: Vierteljahrschrift fiir Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 73
(1986), S. 1-73. Allgemein zu deviantem Verhalten Gerd Schwerhoff, Devianz in der alteuropai-
schen Gesellschaft. Umrisse einer historischen Kriminalitatsforschung, in: Zeitschrift fir histori-
sche Forschung 19 (1992), S. 385-414.

162 \/gl. dazu Uwe Danker, Rauberbanden im Alten Reich um 1700, 2 Bde, Frankfurt/M. 1988; Cars-

ten Kiither, Rauber und Gauner in Deutschland. Das organisierte Bandenwesen im 18. und friihen

19. Jahrhundert, 2. Aufl., Goéttingen 1987. Zu den ,,Sozialrebellen“ siehe Eric J. Hobsbawm, Sozi-

alrebellen. Archaische Sozialbewegungen im 19. und 20. Jahrhundert, Gielen 1979, sowie Paul

Hugger, Sozialrebellen und Rechtsbrecher in der Schweiz, Zirich 1976. Zur alteren Kulturge-

schichte vgl. nur das Standardwerk von Friedrich Christian Benedikt Avé-Lallemant, Das deutsche

Gaunertum in seiner sozialpolitischen, literarischen und linguistischen Ausbildung zu seinem heu-

tigen Bestande, 4 Teile in 4 Bden, Leipzig 1858-1862.

MaRgeblich gepréagt hat diesen Begriff Alf Lidtke, der dabei von einer bestimmten Kdrperhaltung

der Menschen vergangener Zeiten ausging. Auch wenn Lidtke seinen Forschungsschwerpunkt im

19. Jahrhundert hat, bietet er den Begriff auch flr die frihe Neuzeit an. Vgl. Lidtke, Ordnung der

Fabrik (wie Anm. 57); ders., Geschichte und Eigensinn, in: Alltagskultur, Subjektivitat und Ge-

schichte. Zur Theorie und Praxis von Alltagsgeschichte, Minster 1994, S. 139-153. Vgl. etwa die

Fallbeispiele in: Historie und Eigen-Sinn. Festschrift fur Jan Peters zum 65. Geburtstag, Weimar

1997.
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aufgefasst, die eben nicht einerseits einseitig von oben nach unten und andererseits
widerspruchsfrei und ohne Ricksicht auf die lokalen Belange funktionierte. Vielmehr
seien vor Ort im direkten Kontakt der unteren Herrschaftstrager mit den zu Beherr-
schenden Beherrschungstechniken variabel angewandt und Gehorsam téglich immer
wieder neu eingefordert worden.'* Damit wurde der behaupteten unbedingten Wir-
kungsmachtigkeit von Gesetzen ebenso wie der reibungslosen Einlosung von Herr-
schaftsanspriichen staatlicher Gewalttrager eine Absage erteilt. Auf diesen Ideen baute
Martin Dinges vor einigen Jahren mit dem Modell des sogenannten Aushandelns von
Herrschaft auf und akzentuierte dabei den bilateralen Konsenscharakter der Herr-
schaftseinforderung.'®

Der Uberwiegenden Mehrzahl der neueren Studien zu konkreten Herrschaftsverhélt-
nissen ,,vor Ort“ liegt mehr oder weniger explizit das Interpretationsmodell Herrschaft
als soziale Praxis zugrunde. Eine Gefahr liegt freilich in der definitorischen Engfiih-
rung von ,,Herrschaft“ in diesem Konzept, die, in Anlehnung an Max Weber, immer
noch weitgehend als Durchsetzen von Macht von ,,oben“ nach ,,unten“ verstanden
wird und dementsprechend auf der einen Seite die befehlende, machtausiibende, auf
der anderen Seite die gehorchende, Weisungen und Befehle empfangene Partei einan-
der gegeniiberstellt.**® Dadurch wird Herrschaft zwangsldufig bipolar aufgefasst. Ein
solch starrer Dualismus von Obrigkeit und Untertan, den selbst die neueren Vorstel-
lungen von Aushandlung oder Resistenzverhalten'®” der zu Beherrschenden nicht wirk-
lich zu Gberwinden vermochten, birgt jedoch die Gefahr, dichotomischen Kategorien
wie ,,Staat”, ,,Absolutismus® oder ,,Sozialdisziplinierung*, auch wenn diese als unge-
eignet erkannt werden, wiederum Vorschub zu leisten. So haben zahlreiche Studien
unter dem Sozialdisziplinierungsparadigma zwar die Auswirkungen von Gesetzen und
Vorschriften untersucht und dabei auf deren mangelnde Durchsetzbarkeit in der Be-
volkerung hingewiesen, dabei jedoch am Modell der bipolaren Herrschaftseinforde-
rung festgehalten.*®

164 vgl. Alf Liidtke, Einleitung: Herrschaft als soziale Praxis, in: ders. (Hrsg.), Herrschaft als soziale
Praxis. Historische und sozial-anthropologische Studien, Géttingen 1991, S. 9-63.

165 v/gl. Martin Dinges, Aushandeln von Armut in der Friihen Neuzeit: Selbsthilfepotential, Biirger-
vorstellungen und Verwaltungslogiken, in: Werkstatt Geschichte Heft 10 (1995), S. 7-15; vgl. auch
ders., Normsetzung als Praxis? Oder: Warum werden die Normen zur Sachkultur und zum Verhal-
ten so hdufig wiederholt und was bedeutet dies fiir den ProzeR der ,,Sozialdisziplinierung“?, in:
Gerhard Jaritz (Hrsg.), Norm und Praxis im Alltag des Mittelalters und der Frilhen Neuzeit, Wien
1997, S. 39-53.

188 Breuer, Jellinek und Weber (wie Anm. 52), S. 14; Kersten, Georg Jellinek (wie Anm. 38), S. 269 f.
Vgl. auBerdem die grundlegenden Uberlegungen bei Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft.
Grundriss der verstehenden Soziologie, 5. Aufl., Ttbingen 1980, S. 122-176, bes. S. 122.

%7 vgl. Christof Dipper, Schwierigkeiten mit der Resistenz, in: Geschichte und Gesellschaft 22
(1996), S. 409-416.

168 v/gl. resiimierend dazu Jiirgen Schlumbohm, Gesetze, die nicht durchgesetzt werden — ein Struk-
turmerkmal des frihneuzeitlichen Staates?, in: Geschichte und Gesellschaft 23 (1997), S. 647-663.
Zur Kritik an diesem Verstandnisansatz vgl. Martin Dinges, Normsetzung als Praxis? (wie Anm.
165), sowie ders., Policeyforschung statt ,Sozialdisziplinierung*“?, in: Zeitschrift fir neuere
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V.

Dem entgegen setzt der vorliegende Band die Vorstellung von Herrschaft als dynami-
schem und kommunikativem Prozess. Damit ist eine verdnderte Auffassung von Herr-
schaftspraxis gemeint, die nicht langer von einer bipolaren Beziehung von Herrschen-
den und Beherrschten ausgeht, sondern diese durch ein multipolares Modell abl6st, in
dem die bisherigen Pole des Machtausiibenden und des Beherrschten nur mehr zwei
von mehreren Bezugspunkten darstellen. Dazu treten andere Agenten und Referenz-
ebenen, Personen ebenso wie Medien und Strukturen, die von Herrschenden wie von
Beherrschten gemeinsam als Verstandigungsrahmen akzeptiert und immer wieder neu
bestatigt bzw. diskursiv verandert wurden.'®

Maglich geworden ist eine solche Betrachtungsweise durch die zunehmende Rezep-
tion (wissens-) soziologischer'™, diskurstheoretischer™ und kulturwissenschaftli-
cher'” Forschungsansatze auch in der Frilhneuzeitgeschichte, die ebenfalls dem bina-
ren Konzept von Befehlenden und Gehorchenden eine Absage erteilen.'” So hat bei-
spielsweise Achim Landwehr vorgeschlagen, die auffallend hdufige Erneuerung und
Offentliche Bekanntmachung frihneuzeitlicher Verordnungen und ,,Policey*-
Ordnungen als Implementierung von Normen zu verstehen; damit ware die Wiederho-
lung derselben Anliegen eben gerade kein Indiz fur die Wirkungslosigkeit frihneuzeit-
licher Gesetze, sondern verwiese auf deren diskursive Verankerung.' Ahnliche Ver-
fahren zeigen sich bei der wiederholten Verpflichtung der Untertanen auf Herrschafts-
vertrage bzw. bei der Einholung von deren Zustimmung zu neuen Gesetzen.*

Rechtsgeschichte 24 (2002), S. 327-344.

189 \/gl. dazu den Beitrag von Ursula Loffler im vorliegenden Band.

170 paul Miinch (Hrsg.), ,Erfahrung“ als Kategorie der Friihneuzeitgeschichte, Miinchen 2001;
Fuchs/Schulze, Wahrheit, Wissen, Erinnerung (wie Anm. 151); Achim Landwehr (Hrsg.), Ge-
schichte(n) der Wirklichkeit. Beitrdge zur Sozial- und Kulturgeschichte des Wissens, Augsburg
2002.

1 Achim Landwehr, Geschichte des Sagbaren: Einfiihrung in die Historische Diskursanalyse, 2.
Aufl., Tabingen 2004.

172 Aus der mittlerweile Uberbordenden Literatur zum Thema ,,Geschichte als Kulturwissenschaft*
siehe nur Ute Daniel, Kompendium Kulturgeschichte. Theorien, Praxis, Schlisselworter, Frank-
furt/M. 2001. Zur Anwendung kulturwissenschaftlicher Ansétze auf die politische Praxis der fri-
hen Neuzeit vgl. Barbara Stollberg-Rilinger (Hrsg.), Politisch-soziale Praxis und symbolische Kul-
tur der landstandischen Verfassungen im westfalischen Raum, Munster 2003.

3 Achim Landwehr, ,,Normdurchsetzung“ in der Frilhen Neuzeit? Kritik eines Begriffs, in: Zeit-
schrift fir Geschichtswissenschaft 48 (2000), S. 146-162, hier S. 155.

1% Achim Landwehr, Policey im Alltag. Die Implementation frithneuzeitlicher Policeyordnungen in
Leonberg, Frankfurt/M. 2000; ders., Policey vor Ort. Die Implementation von Policeyordnungen in
der l&ndlichen Gesellschaft der Frithen Neuzeit, in: Karl Harter (Hrsg.), Policey und frihneuzeitli-
che Gesellschaft, Frankfurt/M. 2000, S. 47-70.

175 Sjehe dazu den Beitrag von Frank Kleinehagenbrock im vorliegenden Band.
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Dariiber hinaus gilt es, sich die Vielfalt und Komplexitéat der ,,Befehlsgeber” wie
auch der ,,Befehlsnenmer* in frihneuzeitlichen Herrschaftsbeziehungen zu vergegen-
wartigen. Weder existierte ein einheitlicher Willen, noch gab es eine einheitliche Um-
setzung dieses Willens. Ob durch Eigeninteressen der Rate und Minister, ob durch Ri-
valitaten und Loyalitatshindungen, durch Patronage und Klientelsysteme'” in den Be-
horden und Kreisen der Entscheider und Mitentscheider, ob durch Blroordnungen, die
besonderen Umstande der Botendienste und die Transportbedingungen®”” oder aber
durch den Tagesablauf und die spezifischen Zwange der unteren Herrschafts- und
Funktionstrdger in den Ddorfern und Weilern, realgeschichtlich, aber auch aus der
Wahrnehmung der Bevoélkerung bekommt ,,Herrschaft® in der friihen Neuzeit ein viel-
gestaltiges, bisweilen auch diffuses, sich oft genug widersprechendes Bild, dessen ein-
zelne Komponenten noch eingehender Untersuchung bedirfen. Dazu treten tberperso-
nale, nicht-intentionale Modernisierungskrafte wie Professionalisierungstendenzen,
wie sie die Forschung gerade erst am Beispiel der friihneuzeitlichen Amtménner auf-
zuzeigen begonnen hat.*"®

Ebenso komplex gestaltete sich die Partei der ,,Befehlsempfanger®; viele Menschen
nahmen zugleich mit Anweisungen selbst Funktionen von Herrschaft wahr oder stan-
den wie die dorflichen Amtstrager zwischen dem Amtmann als Vertreter der Obrigkeit
und der Dorfgemeinschaft”® Gerade vor Ort wissen wir nach wie vor wenig Uber

176 Die Bedeutung der Klientelsysteme unterstreicht David Parrot, Richelieu’s Army. War, Govern-
ment and Society in France, 1624-1642, Cambridge 2001, S. 554: It matches the perceptions of a
number of recent provincial studies that was most hatet and rejected in the regime was not some
anachronistic notion of a ,,drive towards absolutism*, but the influence, favour and patronage that
were being wielded by a narrow ministerial circle, their allies and clients. Zur Patronage in der
frihen Neuzeit vgl. auch Heiko Droste, Patronage in der Frilhen Neuzeit. Institution und Kultur-
form, in: Zeitschrift fur historische Forschung 30 (2003), S. 555-590.
Jeweils einzelne Aspekte greifen heraus Esther-Beate Korber, Postverbindungen im julich-
klevischen Erbfolgestreit, in: Ralf Préve, Norbert Winnige (Hrsg.), Wissen ist Macht. Herrschaft
und Kommunikation in Brandenburg-Preuflen, 1600-1850, Berlin 2001, S. 23-31; Joachim Kund-
ler, Kommunikation als Instrument der Durchsetzung von Herrschaftsinteressen. Die Post in Bran-
denburg-PreuBen 1646-1713, in: ebd., S. 33-48; sowie Reiner Prass, Die Brieftasche des Pfarrers.
Wege der Ubermittlung von Informationen in landliche Kirchengemeinden des Fiirstentums Min-
den, in: ebd., S. 69-82.
Stefan Brakensiek, Firstendiener — Staatsheamte — Birger. Amtsfihrung und Lebenswelt der
Ortsbeamten in niederhessischen Kleinstddten (1750-1830), Gottingen 1999; Frank Kleineha-
genbrock, Die Verwaltung im DreifSigjahrigen Krieg. Lokalbeamte in der Grafschaft Hohenlohe
zwischen Herrschaft, Untertanen und Militér, in: Kersten Kriiger, Stefan Kroll (Hrsg.), Militér und
landliche Gesellschaft in der frihen Neuzeit, Minster u. a. 2000, S. 121-142; Thomas Klingebiel,
Ein Stand fur sich? Lokale Amtstrager in der Friihen Neuzeit. Untersuchungen zur Staatsbildung
und Gesellschaftsentwicklung im Hochstift Hildesheim und im &lteren Firstentum Wolfenbiittel,
Hannover 2002; Achim Landwehr, Zwischen allen Stiihlen. Lokale Amtstrager im friihneuzeitli-
chen Leonberg, in: André Holenstein u. a. (Hrsg.), Policey in lokalen Raumen. Ordnungskrafte und
Sicherheitspersonal in Gemeinden und Territorien vom Spétmittelalter bis zum friihen 19. Jahrhun-
dert, Frankfurt/M. 2002, S. 95-109.
% Diese obrigkeitlichen Funktionstrager waren keine landesherrlichen Beamten, sondern entstamm-
ten der Dorfgemeinschaft und standen in einer Art double bind zwischen dem Amtmann als Repra-
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Funktionsweise und Aktivitaten der Staatsmaschine an der Peripherie, Uber konkrete
Handlungsmdglichkeiten und die Routinearbeit der nachgeordneten Staatsdiener in
ihren tiber das flache Land verteilten Amtern.*®

Darliber hinaus war die Ausibung von Herrschaft eingebunden in kommunikative
Prozesse und damit den GesetzmaéRigkeiten von Kommunikationsstrukturen unterwor-
fen; Kommunikation stellte fir Herrschaft eine wichtige Voraussetzung und Funktion
dar.’™ Sprache und Texte, insbesondere jene im Alltag, also gerade auch jenseits ge-
lehrter philosophischer Abhandlungen und volumindser Enzyklopéadien, die die Histo-
rische Semantik bisher ausgewertet hat, bildeten eigene semantische Ebenen, in denen
unterschiedliche Auffassungen von Herrschaft zu Tage traten.*® Informationen wur-
den durch Befragungen vor Ort gewonnen und bei der Weitergabe vielfach gefiltert
bzw. gebrochen'®, Anweisungen medial vermittelt, wobei die ,,Medien* oft genug von
der heutigen Definition abwichen. Eine grofie Rolle spielte die Vermittlung von Inhal-
ten und Botschaften iber Symbole™ oder auch die Predigt des Dorfpfarrers. SchlieR3-
lich waren Wissen und Erfahrung in besonderer Weise organisiert'®, so dass obrigkeit-
liche Normierungsversuche oft nicht oder in kontrarer Weise verstanden und umge-
setzt wurden. Auf diese Weise hatten die vorgeblich macht- und willenlosen Be-
herrschten ihrerseits neben expliziten Einflussnahmen wie Widerstandsaktionen auch
implizit, d. h. ungewollt oder sogar unbewusst, Anteil an der Gestaltung und wohl

sentanten des Landesherrn und der Dorfgemeinschaft als Untertan. Vgl. Ursula Loffler, Kommuni-
kation zwischen Obrigkeit und Untertanen: zum Aufgabenprofil doérflicher Amtstrager in der Fri-
hen Neuzeit, in: Prove/Winnige, Wissen ist Macht (wie Anm. 177), S. 101-120, sowie ihren Beitrag
im vorliegenden Band; Barbara Krug-Richter, in: Holenstein, Policey in lokalen Rdumen (wie
Anm. 178), S. 169-197.

180 Reinhard Stauber, Rezension zu John Brewer, Eckart Hellmuth (Hrsg.), Rethinking Leviathan. The
Eighteenth-Century State in Britain and Germany, Oxford 1999, in: Zeitschrift flr neuere Rechts-
geschichte 24 (2002), S. 371-373, Zitat S. 371.

181 \/gl. etwa am Beispiel PreuBens Ralf Prove, Herrschaft als kommunikativer Prozess: das Beispiel
Brandenburg-Preulen, in: ders./Winnige, Wissen ist Macht (wie Anm. 177), S. 11-21. Den Funkti-
onszusammenhang von Kommunikation und Herrschaftsdurchsetzung beleuchtet Rhys Isaac,
Kommunikation und Kontrolle. Machtbeziehungen und Metaphern der Autoritat auf Colonel Lan-
don Carters Plantage in Virginia, 1752-1778, in: Ludtke, Herrschaft als soziale Praxis (wie Anm.
148), S. 362-399.

182 \/gl. dazu unten den Aufsatz von Raingard ERer im vorliegenden Band.

183 Dies zeigt der Beitrag von Thomas Fuchs im vorliegenden Band.

184 Etwa Uber bestimmte Handlungen, aber auch Bekleidung, Siegel usw., vgl. dazu Stefan Haas, Im
Kleid der Macht. Symbolische Kommunikation und Herrschaft in der preulischen Verwaltung des
19. Jahrhunderts, in: Prove/Winnige, Wissen ist Macht (wie Anm. 177), S. 137-155.

18 Dies gilt etwa fiir die Rechtsvorstellungen der einfachen Bevdlkerung, die mit denen der juristisch
gebildeten Rate, Richter und Amtménner keineswegs immer Ubereinstimmten. Vgl. dazu
Fuchs/Schulze, Wahrheit, Wissen, Erinnerung (wie Anm. 151); Jenny Thauer, Gerichtspraxis in der
landlichen Gesellschaft. Eine mikrohistorische Untersuchung am Beispiel eines altmarkischen
Patrimonialgerichts um 1700, Berlin 2001.
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auch an der zweifellos zu beobachtenden Institutionalisierung und Verdichtung von
Herrschaftsbeziehungen in der frilhen Neuzeit.'®

Als Agenten dieses Prozesses fungierten insbesondere ,,soziale Systeme® wie die
Verwaltung oder das Rechtswesen, in denen sich Herrschaftsbeziehungen beispielhaft
verdichteten und organisierten. Eines der zentralen Indizien fir die Realisierung von
idealtypischen Interpretamenten wie ,,Absolutismus“ oder ,,Sozialdisziplinierung* sa-
hen deren Verfechter im friihneuzeitlichen Militarwesen. Das uniformierte stehende
Herr des ausgehenden 17. und des 18. Jahrhunderts schien geradezu Sinn gewordener
Ausdruck zu sein fiir eine disziplinierte Gesellschaft unter einer ,,absoluten® Fiirsten-
herrschaft. Die Militargeschichte hat diese Interpretation lange Zeit mitgetragen und
mit ihrer eingeschrénkten Sichtweise auf das Thema, die sich auf Kriegfiihrung, Ver-
waltung und Ausristung der Truppen konzentrierte, mit hervorgerufen; nicht zuféllig
hat Otto Hintze von einem Militarstaat gesprochen.®’ Erst in den letzten flinfzehn Jah-
ren hat eine neue und kritische Militargeschichte der friilhen Neuzeit'® begonnen, nun
auch die Organisationsdefizite und Eigengesetzlichkeiten dieses ,,Spielzeugs der Firs-
ten“ und vermeintlich erfolgreichsten ,,Agenten der Sozialdisziplinierung* aufzude-
cken und damit die staatszentrierten und selbsterfullenden Interpretamente des 19.
Jahrhunderts auch auf diesem Gebiet, gleichsam auf eigenem Territorium, empirisch in
Frage zu stellen.'®

Was heif3t das nun fir die Beschreibung von Herrschaftsbeziehungen in der frithen
Neuzeit? Ob wir zum jetzigen Zeitpunkt wirklich eine neue Theorie von Herrschaft in
der Frihen Neuzeit brauchen™®, sei dahingestellt. Sicherlich aber bedarf es neuer Ver-
standnisangebote und einer Begrifflichkeit, die diesen den entsprechenden Raum l&sst.
Die Verabschiedung tberkommener Kategorien wie ,,Absolutismus® und ,,Frihmo-
derner Staat“ ist daher als erster Schritt unerlasslich. Wenn auch der Begriff Herr-
schaft selbst nicht ohne Probleme ist, so erscheint er uns doch, insbesondere wenn man
die Multipolaritat frihneuzeitlicher Herrschaftspraxis und deren dynamischen und
kommunikativen Charakter einschlieRt, als der kleinste gemeinsame Nenner', um
hierarchische Machtverhaltnisse wie Rechtsstrukturen und multipolare Herrschaftsbe-
ziehungen gleichermalen zu umgreifen.

188 \/gl. dazu exemplarisch Ulinka Rublack, Friihneuzeitliche Staatlichkeit und lokale Herrschaftspra-
xis in Wiirttemberg, in: Zeitschrift fiir historische Forschung 24 (1997), S. 247-376.

87 Hintze, Hohenzollern (wie Anm. 11), S. 280. Vgl. dazu auch Préve, Dimension und Reichweite
(wie Anm. 58).

188 \/gl. Ralf Préve, Vom Schmuddelkind zur anerkannten Subdisziplin? Die ,,neue Militargeschichte*
der Frihen Neuzeit. Perspektiven, Entwicklungen, Probleme, in: Geschichte in Wissenschaft und
Unterricht 51 (2000), S. 597-612.

189 v/gl. dazu die Beitrage von Stefan Kroll, Jutta Nowosadtko und Martin Winter im vorliegenden
Band.

190 50 der Titel eines im Internet angekiindigten Vortrages von Holger Dirks (Géttingen) aus dem Jah-
re 2003, vgl. http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=1683 (10. Februar 2004).

91 \/gl. Brunner, Land und Leute (wie Anm. 43), S. 112 f.
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Sodann sind zweifellos weitere Forschungen auf dem eingeschlagenen Weg vonno-
ten, bevor an die Erarbeitung einer Theorie gedacht werden kann. Der hier vorliegende
Sammelband versteht sich zugleich als Zwischenbilanz wie als Baustein fiir eine sich
neu formierende Auffassung von Herrschaft in der friihen Neuzeit. Die acht Beitrage,
von denen drei dem Militdr bzw. dessen Interaktion mit der zivilen Gesellschaft ge-
widmet sind, kniipfen mit Beispielen aus verschiedenen Regionen des Alten Reiches in
unterschiedlicher Weise an die oben skizzierten Vorstellungen von Herrschaft als so-
zialer Praxis an. Sie alle verkennen nicht den grundsétzlichen Herrschaftsanspruch der
frihneuzeitlichen Fursten oder heben ihn sogar hervor; zugleich konstatieren sie viel-
fach Vollzugsdefizite und Praktiken des Widerstandes bzw. der Widersetzlichkeit und
des Eigensinns. Diese werden jedoch nicht als Ausnahmen verstanden, sondern er-
scheinen als Teil des Alltags. Vor allem aber bleiben die Beitrage nicht bei der Fest-
stellung dieser Defizite stehen, sondern unternehmen es in Fortfihrung der zuletzt ge-
nannten Forschungsansétze, ein vielschichtiges Bild von Herrschaft als kommunikati-
vem und dynamischem Prozess zu entwerfen.



	markus meumann und ralf pröve 

